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Vorbemerkung

Der 18. Geburtstag ist ein besonderer Tag. Denn an die-
sem Tag wird man in Deutschland volljährig. Das bedeutet,
dass man ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich alle Rechte
und Pflichten eines Erwachsenen hat und für sein Han-
deln selbst verantwortlich ist. Volljährige Menschen kön-
nen zum Beispiel Verträge schließen, ihren Führerschein
machen oder heiraten. 
Der vorliegende Ratgeber will behinderten Menschen
und ihren Eltern einen Überblick darüber geben, was sich
für sie mit Erreichen der Volljährigkeit ändert. 
Bei den Rechten und Leistungen, die gleich bleiben, ver-
weist der Ratgeber auf die Broschüre „Mein Kind ist be-
hindert – diese Hilfen gibt es“, die ebenfalls vom Bun-
desverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
herausgegeben wird. Am Ende der einzelnen Kapitel wer-
den außerdem Hinweise auf weitere vertiefende Ratge-
ber gegeben. Die Bestelladressen hierfür finden Sie im
Anhang der Broschüre.

Düsseldorf im Januar 2012

Katja Kruse & Sebastian Tenbergen, LL.M.
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A. Geschäftsfähigkeit, Bürgerrechte 

und -pflichten

Mit der Vollendung des 18. Lebensjahrs erlangt man in
Deutschland die Volljährigkeit. Das bedeutet, dass man
ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich alle Rechte und Pflich-
ten eines Erwachsenen hat und für sein Handeln selbst
verantwortlich ist. In diesem Kapitel wird auf die Be-
sonderheiten eingegangen, die dabei für Menschen
mit Behinderung gelten.

I. Geschäftsfähigkeit

Eine der wichtigsten Rechtsfolgen, die in der Regel
mit dem Eintritt in das 18. Lebensjahr verbunden ist, stellt
das Erlangen der Geschäftsfähigkeit dar. Geschäfts-
fähigkeit ist die Fähigkeit, wirksam Rechtsgeschäfte ab-
schließen zu können, wie beispielsweise Arbeits-, Kauf-
oder Mietverträge. 

Geschäftsunfähig sind volljährige Menschen nur dann,
wenn sie zum Beispiel eine starke geistige Behinderung
haben. Geschäftsunfähige Menschen können keine
Rechtsgeschäfte vornehmen. Ausgenommen hiervon
sind lediglich Geschäfte des täglichen Lebens, die we-
nig Geld kosten. Hierunter fallen zum Beispiel die
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Kino-
besuch. Für geschäftsunfähige Volljährige ist in der
Regel ein rechtlicher Betreuer zu bestellen. Dieser nimmt
seine Rechte und Interessen wahr (siehe unten A. II.).

Mit dem Eintritt der Geschäftsfähigkeit endet auch
das Sorgerecht der Eltern und damit ihre Befugnis,
das Kind in allen, auch rechtlichen, Angelegenheiten
zu vertreten. Konnten die Eltern zuvor beispielsweise
noch bestimmen, wo und mit wem ihr Kind zusam-
menlebt, hängt diese Entscheidung nun einzig und al-
lein vom Willen des volljährigen Menschen ab. Für
Mütter und Väter behinderter Kinder stellt sich in dieser
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Situation häufig die Frage, ob für ihre volljährigen Söh-
ne und Töchter eine rechtliche Betreuung erforderlich ist
und ob sie die Betreuung übernehmen sollen (siehe
unten A. II.).

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres kann sich auch
das Problem ergeben, dass von den Eltern oder den Groß-
eltern über einen langen Zeitraum angespartes Vermö-
gen mit dem Zweck, dem Kind die Finanzierung einer Aus-
bildung zu ermöglichen, von dem volljährig gewordenen
Kind zu fremden Zwecken verwendet wird. Ist ein Ver-
mögen, beispielsweise in Form eines Sparbuches, nur
auf den Namen des Kindes angelegt, kann nach dem Ein-
tritt der Volljährigkeit rechtlich nicht verhindert wer-
den, dass das volljährige Kind auf das Vermögen zugreift
und nach eigenem Gutdünken verwendet. Um dies zu ver-
hindern besteht die Möglichkeit, in Sparverträgen eine
Sperrzeit vornehmen zu lassen. So kann erreicht werden,
dass angespartes Vermögen erst zu einem Zeitpunkt
an das Kind ausbezahlt wird, in dem es reifer ist. Eine an-
dere Möglichkeit ist die Bestimmung dahingehend, dass
eine Auszahlung vorhandenen Vermögens nur mit dem
Einverständnis einer anderen Person als der des Kin-
des erfolgen kann. 

TIPP:
Menschen mit Behinderungen sind häufig auf Lei-
stungen der Sozialhilfe angewiesen. Dies können zum
Beispiel Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (siehe Kapitel K. II.), Leistungen
der Hilfe zur Pflege (siehe Kapitel H. II.) oder Lei-
stungen der Eingliederungshilfe (siehe Kapitel E.)
sein. Sozialhilfe erhält grundsätzlich nur, wer die
benötigte Leistung nicht mit eigenem Einkommen und
Vermögen finanzieren kann. Sparvermögen, das den
Freibetrag von 2.600 Euro übersteigt, muss zunächst
verbraucht werden, bevor man Sozialhilfe in Anspruch
nehmen kann. Das Ansparen von Vermögen für
Menschen, die voraussichtlich ihr Leben lang auf Lei-
stungen der Sozialhilfe angewiesen sein werden,
ist vor diesem Hintergrund nicht zu empfehlen.
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II. Rechtliche Betreuung

Ist ein volljähriger Mensch aufgrund einer Behinde-
rung nicht in der Lage, seine Angelegenheiten ganz oder
teilweise selbst zu besorgen, wird ihm auf Antrag oder
von Amts wegen ein rechtlicher Betreuer bestellt. Zu-
ständig hierfür ist eine Abteilung des Amtsgerichts,
die man Betreuungsgericht nennt. Voraussetzung für die
rechtliche Betreuung ist nicht, dass der volljährige Mensch
geschäftsunfähig ist (zum Begriff der Geschäftsun-
fähigkeit siehe oben unter A.I.). Auch volljährige Men-
schen, die geschäftsfähig sind, können einen Betreuer
bekommen, wenn sie aufgrund einer Behinderung recht-
liche Unterstützung bei der Erledigung bestimmter
Angelegenheiten benötigen.

Die Bestellung darf nur für die Aufgabenkreise erfolgen,
in denen eine Betreuung erforderlich ist. Es gibt drei we-
sentliche Aufgabenbereiche: die Vermögenssorge, die
Personensorge und die Gesundheitsfürsorge. Ist ein
erwachsener behinderter Mensch beispielsweise ei-
nerseits imstande, sein Geld selbst zu verwalten, an-
dererseits aber nur eingeschränkt in der Lage, not-
wendige Arztbesuche wahrzunehmen, wird die Be-
treuung lediglich für den Aufgabenkreis der Gesund-
heitsfürsorge, nicht aber für den Aufgabenkreis der Ver-
mögenssorge bestellt. 

Die Anordnung der Betreuung hat keinen Einfluss auf die
Geschäftsfähigkeit, die Testierfähigkeit oder die Ehe-
fähigkeit des Betreuten. Ein geschäftsfähiger Betreu-
ter kann also noch selbst wirksam Verträge schließen
und Geld von seinem Konto abheben, denn die Bestel-
lung eines Betreuers beseitigt nicht seine vorhandene
Geschäftsfähigkeit. Etwas anderes gilt, wenn das Be-
treuungsgericht einen sogenannten Einwilligungsvor-
behalt angeordnet hat. Dies darf nur in Ausnahmefällen
geschehen, nämlich dann, wenn ohne diese Anordnung
eine erhebliche Gefahr für die Person oder das Vermö-
gen der betreuten Person droht. In der Praxis handelt es
sich meistens um Fälle, in denen die betreute Person auf-
grund einer psychischen Erkrankung ihren freien Wil-
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len nicht mehr bestimmen kann und daher erhebliche
Ausgaben tätigt, die zu Überschuldung und z.B. der
Gefahr des Wohnungsverlustes führen. Der Einwilli-
gungsvorbehalt bewirkt, dass Rechtsgeschäfte eines ge-
schäftsfähigen Betreuten erst mit Zustimmung des
Betreuers wirksam werden.

1. Vorschlagsrecht des Betreuten 

Die Person, für die eine Betreuung angeordnet wer-
den soll, darf einen Betreuer vorschlagen. Das Betreu-
ungsgericht darf den Vorschlag nur dann übergehen,
wenn sonst das Wohl des Betreuten gefährdet wäre (Bei-
spiel: Der Betreute schlägt eine Person zum Betreuer
in Vermögensangelegenheiten vor, die bereits wegen
Unterschlagung in Haft war.). Schlägt der Betreute
niemanden vor, sind vorzugsweise Angehörige, also
Eltern, Kinder oder Ehegatten zu bestellen.

2. Pflichten des rechtlichen Betreuers

Der Betreuer vertritt den behinderten Menschen in
den Aufgabenkreisen, für die er bestellt worden ist,
gerichtlich und außergerichtlich. Er soll für den Be-
treuten eine Hilfe sein und diesen nicht bevormunden.
Die Angelegenheiten des Betreuten hat er so zu be-
sorgen, wie es dessen Wohl und Wünschen entspricht.
Der Betreuer muss sich durch persönliche Kontakte und
Besprechung wichtiger anstehender Entscheidungen ein
Bild davon machen, welche Vorstellungen der Betreu-
te hat, was er gerne möchte und was er nicht will. 

Darüber hinaus hat der Betreuer eine Reihe allgemeiner

TIPP:
In vielen Orten gibt es sogenannte Betreuungsver-
eine, von denen man sich beraten lassen kann, wenn
man Fragen zur Anordnung und Durchführung einer
rechtlichen Betreuung hat. Auch unterstützen die
Betreuungsvereine ehrenamtliche Betreuer bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben.



Pflichten. So muss er dem Betreuungsgericht zum
Beispiel einmal jährlich Bericht erstatten über die per-
sönlichen Lebensumstände des Betreuten (Wohnsi-
tuation, gesundheitlicher Zustand, Einkommensver-
hältnisse etc.). Betreuer mit dem Aufgabenkreis der Ver-
mögenssorge haben außerdem die Pflicht zur Erstellung
eines Vermögensverzeichnisses sowie zur jährlichen
Rechnungslegung. Ist ein Elternteil des Betreuten zum
Betreuer bestellt worden, werden an die Rechnungsle-
gung nicht so hohe Anforderungen gestellt.

3. Aufwandsentschädigung

Ehrenamtlich tätige Betreuer können Ersatz für die Aus-
lagen verlangen, die ihnen im Rahmen ihrer Betreuer-
tätigkeit entstanden sind. Ersatzfähig sind zum Beispiel
Fahrt-, Porto- und Telefonkosten. Der Betreuer hat die
Wahl, entweder alle Aufwendungen durch Einzelnach-
weise geltend zu machen (Aufwendungsersatz), oder
aber die jährliche Aufwandspauschale in Höhe von
derzeit 323 Euro ohne Vorlage von Einzelnachweisen zu
verlangen (Aufwandsentschädigung). Die Aufwands-
pauschale muss innerhalb der gesetzlich festgelegten
Frist beantragt werden, da sie sonst verfällt.

Grundsätzlich muss der Betreute mit seinem Einkom-
men und Vermögen für die Auslagen seines Betreuers
aufkommen. Ist der Betreute jedoch mittellos, hat der
Betreuer einen entsprechenden Anspruch gegen die
Staatskasse.

4. Vollmacht

In Einzelfällen kann die Bestellung eines rechtlichen Be-
treuers durch die Erteilung einer Vollmacht vermieden
werden. Mit einer solchen Erklärung kann ein voll-
jähriger Mensch mit Behinderung zum Beispiel seine El-
tern oder eine andere Person seines Vertrauens be-
vollmächtigen, ihn in bestimmten Angelegenheiten, recht-
lich zu vertreten. Die Vollmacht kann sich je nach indi-
vidueller Ausgestaltung auf  
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● die Regelung finanzieller Angelegenheiten (wie Kon-
toeröffnung und –führung),

● die Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden,
den Abschluss von Verträgen,

● die Regelung gesundheitlicher Belange (Entschei-
dungen über Operationen, Gespräche mit behan-
delnden Ärzten),

● die Interessenwahrnehmung gegenüber Einrichtun-
gen und Diensten der Behindertenhilfe

● und vieles mehr

erstrecken. Im Gegensatz zum rechtlichen Betreuer
unterliegt ein Bevollmächtigter nicht der Kontrolle durch
das Betreuungsgericht. Auch kann eine Vollmacht für
das Selbstwertgefühl des Betroffenen besser sein als ei-
ne rechtliche Betreuung.

Betrifft eine Vollmacht alle Lebensbereiche, spricht man
von einer „Generalvollmacht“. Eine Vollmacht kann
nur von geschäftsfähigen Menschen erteilt werden (zum
Begriff der Geschäftsfähigkeit siehe oben unter A.I.). 

Für Vollmachten gibt es keine Formvorschriften. Eine Voll-
macht kann auch mündlich erteilt werden. Dennoch emp-
fiehlt es sich, eine Vollmacht notariell beurkunden zu
lassen, weil sie dann im Rechtsverkehr, insbesondere
bei der Abwicklung von Bankgeschäften, ohne weite-
res akzeptiert wird.
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TIPP:
Auch Menschen mit einer leichten Lern- oder Sinnes-
behinderung sind grundsätzlich in der Lage, eine
rechtswirksame Vollmacht zu erteilen. Diesem
Personenkreis fällt es aber häufig schwer, den in
juristischer Sprache formulierten Text einer Voll-
macht zu verstehen. Der Verein Leben mit Behinde-
rung Hamburg hat deshalb eine Vollmacht in einfa-
cher Sprache entwickelt.



Weiterführende Literatur:
Leben mit Behinderung Hamburg Elterverein e.V. (Hrsg.):
Infopapier „Vollmacht in einfacher Sprache“ 

5. Betreuungsverfügung

Mit einer Betreuungsverfügung kann man bestimmen,
wer für den Fall, dass künftig eine rechtliche Betreu-
ung notwendig wird, zum Betreuer bestellt werden
soll und welche Person dieses Amt auf keinen Fall
ausüben soll. Auch können Wünsche und Anweisun-
gen an den Betreuer für bestimmte voraussehbare Si-
tuationen festgehalten werden. Eine Betreuungsverfü-
gung sollte schriftlich abgefasst werden.

Anders als bei einer Vollmacht muss für die Erstellung
einer Betreuungsverfügung keine Geschäftsfähigkeit ge-
geben sein. Die in der Betreuungsverfügung geäußer-
ten Wünsche sind für das Betreuungsgericht grundsätz-
lich auch dann zu beachten, wenn sie von einem Ge-
schäftsunfähigen geäußert wurden.
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TIPP:
Eine Vollmacht ist nur zu empfehlen, wenn ein
verlässliches Vertrauensverhältnis zwischen dem
behinderten Menschen und dem Bevollmächtigten
besteht. Sinnvoll kann es außerdem sein, sich vor
einer Vollmachtserteilung in einem Betreuungs-
verein vor Ort beraten zu lassen.

TIPP:
Eine Betreuungsverfügung sollte so aufbewahrt
werden, dass sie bei Eintritt des Betreuungsfalls
leicht auffindbar ist, damit sie unverzüglich dem
zuständigen Betreuungsgericht zugeleitet werden
kann. In einigen Bundesländern ist die Hinterlegung
einer Betreuungsverfügung beim Gericht möglich.



6. Patientenverfügung

In einer Patientenverfügung kann man regeln, wie be-
stimmte gesundheitliche Fragen entschieden werden
sollen, falls man selbst zu einer solchen Entscheidung
nicht mehr in der Lage ist. Geregelt werden kann zum
Beispiel, in welchen Krankheitssituationen

● keine Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgen
sollen,

● von einer künstlichen Ernährung abgesehen werden
soll

● und vieles mehr.

Eine Patientenverfügung muss schriftlich erfolgen.
Geschäftsfähigkeit ist für das Erstellen einer Patien-
tenverfügung nicht erforderlich, sondern lediglich die
sogenannte Einwilligungsfähigkeit. Das bedeutet, der
Betroffene muss in der Lage sein, Art, Bedeutung und
Tragweite seiner Entscheidung zu erfassen.

Liegt eine wirksame Patientenverfügung vor und ist
für den Betroffenen ein rechtlicher Betreuer bestellt,
muss sich der Betreuer bei gesundheitlichen Ent-
scheidungen nach den Anweisungen richten, die in
der Patientenverfügung festgelegt sind. Dasselbe gilt für
einen Bevollmächtigten, wenn der Betroffene einer Per-
son seines Vertrauens Vollmacht zur Regelung seiner ge-
sundheitlichen Belange erteilt hat (siehe oben unter
A.I.4.).
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BEACHTE:
Das Erstellen einer Patientenverfügung ist ein
höchstpersönliches Rechtsgeschäft, das jeder
Mensch nur für sich selbst vornehmen kann. Ein
rechtlicher Betreuer darf also zum Beispiel nicht für
seinen Betreuten eine Patientenverfügung ver-
fassen. Das kann nur der Betreute selber, sofern er
über die hierfür erforderliche Einwilligungsfähigkeit
verfügt.



Liegt keine Patientenverfügung vor, muss der Betreu-
er bzw. Bevollmächtigte die Entscheidungen über ge-
sundheitliche Belange nach dem mutmaßlichen Willen
des Betroffenen treffen. Er muss also ermitteln, was der
Patient für sich selbst in der Situation entscheiden
würde, wenn er es könnte. 

Steht bei schwerbehinderten Menschen, die z.B. an
einer Krebserkrankung leiden, eine Entscheidung
über die Durchführung lebensverlängernder Maßnah-
men an, kann es zwischen Betreuer und behandeln-
dem Arzt zum Konflikt kommen. Einige Ärzte legen Be-
treuern nahe, das „lebenslange Leiden“ des Betroffenen
nicht unnötig zu verlängern.  

III. Ausweispflicht

Nicht erst mit Volljährigkeit, sondern bereits ab dem
16. Lebensjahr besteht die Pflicht, einen Personalaus-
weis zu besitzen. Erziehungsberechtigte, die es vor-
sätzlich oder leichtfertig unterlassen, als gesetzlicher
Vertreter eines Minderjährigen für diesen einen Ausweis
ausstellen zu lassen, handeln ordnungswidrig und
können mit einer Geldbuße belegt werden. Es besteht
keine Pflicht, den Personalausweis ständig bei sich zu
führen.

Seit dem 1. November 2010 gibt es den neuen Perso-
nalausweis, der so groß ist wie eine Scheckkarte. Die
Daten, die bislang lediglich optisch vom Dokument
ablesbar waren, sind jetzt in einem Ausweis-Chip ab-
gelegt. Dies soll zum Beispiel die Abwicklung von Behör-
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BEACHTE:
Sind sich Arzt und Betreuer nicht darüber einig,
welche ärztliche Maßnahme dem mutmaßlichen
Behandlungswunsch des Patienten entspricht, muss
das Betreuungsgericht über den medizinischen
Eingriff entscheiden. 



denangelegenheiten und das Erledigen von Bankge-
schäften über das Internet erleichtern.

Die neuen Personalausweise müssen – ebenso wie
bereits die Reisepässe – mit einem Lichtbild versehen
sein, das zur biometrischen Erkennung geeignet ist. Kon-
kret heißt das unter anderem, dass der Ausweisinha-
ber mit neutralem Gesichtsausdruck und geschlosse-
nem Mund gerade in die Kamera blicken muss. Die
Augen müssen geöffnet und deutlich sichtbar sein.

Diese Anforderungen können einige behinderte Men-
schen, insbesondere mit schweren Formen einer cere-
bralen Bewegungsstörung, nicht erfüllen. In der Per-
sonalausweisverordnung ist deshalb vorgesehen,
dass die Ausweisbehörden aus medizinischen Gründen
Ausnahmen von den Vorgaben für das Lichtbild zulas-
sen können.

IV. Wahlrecht

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres hat jeder deutsche
Staatsangehörige die Möglichkeit, das aktive Wahlrecht
auszuüben. Aktives Wahlrecht bedeutet, bei einer
Wahl seine Stimme für einen Kandidaten abgeben zu
dürfen, passives Wahlrecht, sich als Kandidat für eine
Wahl aufstellen zu lassen. In Deutschland genießen
alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr das passive Wahlrecht
auf kommunaler und auf Bundesebene. Auf der Lan-
desebene liegt das Alter für die Wählbarkeit in Hessen
bei 21 Jahren, in allen übrigen Bundesländern bei 18 Jah-
ren. Kein aktives und passives Wahlrecht haben Per-
sonen, die unter einer Vollbetreuung, das heißt unter ei-
ner rechtlichen Betreuung für alle Angelegenheiten, ste-
hen (zum Begriff der rechtlichen Betreuung siehe
oben unter A. II.). Ist eine Betreuung lediglich für ein-
zelne Angelegenheiten angeordnet, führt dies also nicht
zum Verlust des Wahlrechts.
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Wähler, die wegen einer körperlichen Beeinträchti-
gung nicht dazu in der Lage sind, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne
zu werfen, können eine andere Person bestimmen,
um Hilfe bei der Stimmabgabe zu erhalten. Dasselbe gilt
für Wähler, die nicht lesen können. Soweit es im Ein-
zelfall aufgrund der vorliegenden Behinderung erfor-
derlich ist, darf die Hilfsperson gemeinsam mit dem
Wähler die Wahlzelle aufsuchen. Die Hilfsperson ist
auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers beschränkt
und zur Geheimhaltung hinsichtlich der Stimmabgabe
verpflichtet. Ist Hilfestellung bei der Wahl beabsich-
tigt, muss dies dem Wahlvorstand bekannt gegeben wer-
den. Für blinde oder sehbehinderte Wähler besteht darü-
ber hinaus auch die Möglichkeit, zur Stimmabgabe eine
Stimmzettelschablone mit Brailleschrift zu verwen-
den.

V. Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Mit Volljährigkeit werden Menschen grundsätzlich straf-
rechtlich voll verantwortlich. Das bedeutet, dass für straf-
fällig gewordene Menschen über 18 Jahren das Er-
wachsenenstrafrecht anwendbar ist und nicht mehr das
Jugendstrafrecht, welches mildere Strafen vorsieht. Ei-
ne Ausnahme hiervon kann aber dann bestehen, wenn
die sittliche und geistige Entwicklung des volljährigen
Menschen stark hinter der sittlichen und geistigen
Entwicklung eines Erwachsenen zurückbleibt. In solchen
Fällen ist es maximal bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres möglich, dass im konkreten Einzelfall auch
weiterhin das Jugendstrafrecht zur Anwendung gelangt.
Hierüber hat im Einzelfall das jeweilige Strafgericht zu
entscheiden. 
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VI. Führerschein

Auch erwachsene Menschen mit Behinderung haben
grundsätzlich die Möglichkeit, einen Führerschein zu er-
halten, um mit einem Kraftfahrzeug am Straßenver-
kehr teilnehmen zu können. Im Einzelfall darf die Fahr-
erlaubnisbehörde aber Einschränkungen festlegen,
die bei der Erlangung der Fahrerlaubnis und der Teil-
nahme am Straßenverkehr zu beachten sind. Dies kommt
immer dann in Betracht, wenn die Möglichkeit be-
steht, dass infolge körperlicher oder geistiger Mängel
des Fahrzeugführers die Sicherheit anderer Verkehrs-
teilnehmer gefährdet ist. So muss nach der Fahrer-
laubnisverordnung ein Mindestmaß bezüglich des
Sehvermögens von Fahrzeugführern in jedem Fall ge-
geben sein, um mit einem Kraftfahrzeug am Straßen-
verkehr teilnehmen zu dürfen. 
Im Falle des Vorliegens anderer Beeinträchtigungen der
körperlichen und geistigen Fähigkeiten eines Menschen
kann die Behörde die Fahrerlaubnis im Einzelfall mit ge-
eigneten Auflagen oder Beschränkungen erteilen. Die
Behörde muss diese Möglichkeiten vollständig prü-
fen, bevor eine generelle Verweigerung der Fahrer-
laubnis in Betracht kommt. Erst wenn die Sicherheit des
Straßenverkehrs auch durch Auflagen oder Beschrän-
kungen nicht sichergestellt werden kann, darf die Er-
teilung der Fahrerlaubnis verweigert werden. Als Auf-
lagen oder Beschränkungen sind beispielsweise die Ein-
schränkung der Fahrerlaubnis auf bestimmte Arten
von Fahrzeugen, auf bestimmte Strecken (z.B.: Ver-
kehr nur zwischen Wohnung und Arbeitsstelle, über ver-
kehrsarme Straßen, Verkehr nur zu bestimmten Zeiten),
die Anordnung der Benutzung besonderer genau be-
zeichneter Hilfsmittel oder auch ein Nachtfahrverbot
denkbar.
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VII. Heirat / Eingetragene Lebenspartnerschaft

Mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter haben Men-
schen mit Behinderung die Möglichkeit zu heiraten.
Eine Eheschließung erfolgt unter Mitwirkung eines Stan-
desbeamten, in der Regel dadurch, dass die Ehe-
schließenden vor dem Standesbeamten erklären, die
Ehe eingehen zu wollen. Voraussetzung für die Einge-
hung einer Ehe ist, dass der behinderte Mensch ehefähig
ist, also Ehemündigkeit und Geschäftsfähigkeit (siehe
hierzu oben unter A. I.) vorliegen. Die Ehemündigkeit tritt
in der Regel mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres ein. 
Die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Geschäfts-
fähigkeit sind auch Voraussetzung dafür, dass ein Mensch
mit Behinderung eine Lebenspartnerschaft eingehen
kann. Eine Lebenspartnerschaft wird dadurch begrün-
det, dass zwei Personen gleichen Geschlechts  gegenüber
dem Standesbeamten erklären, miteinander eine Part-
nerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen.

VIII. Testierfähigkeit

Testierfähigkeit ist die Fähigkeit, ein Testament zu er-
richten, zu ändern oder aufzuheben. Bereits mit der Voll-
endung des 16. Lebensjahres ist es einem (dann noch
minderjährigen) Kind möglich, ein Testament zu er-
richten. Zur Errichtung eines Testaments bedarf der Min-
derjährige auch nicht der Zustimmung seiner Eltern.

Grundsätzlich können auch Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung und Menschen, für die ein rechtli-
cher Betreuer bestellt wurde (siehe oben unter A. II.) ein
Testament errichten. Testierunfähig sind Menschen
mit Behinderung lediglich dann, wenn sie aufgrund ih-
rer Behinderung nicht in der Lage sind, die Bedeutung
einer von ihnen abgegebenen Willenserklärung einzu-
sehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Ausge-
schlossen von der Testamentserrichtung sind daher in
der Regel Menschen mit einer starken geistigen Be-
hinderung.
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Bei der Errichtung eines Testaments sind bestimmte
Formvorschriften zu beachten. Ein Testament kann
entweder selbst niedergeschrieben (sogenanntes ei-
genhändiges Testament) oder zur Niederschrift eines
Notars errichtet (sogenanntes öffentliches Testament)
werden. Ein eigenhändiges Testament muss von Anfang
bis Ende handschriftlich geschrieben und unterschrie-
ben sein und sollte zusätzlich mit einem Datum verse-
hen werden. Das öffentliche Testament wird errichtet,
indem der Testierende entweder dem Notar seinen
letzten Willen mündlich erklärt oder ihm ein Schriftstück
mit der Erklärung übergibt, dass dieses seinen letzten
Willen enthalte. Die hierüber erstellte Niederschrift muss
in Gegenwart des Notars vorgelesen, genehmigt und ei-
genhändig unterschrieben werden. 

Diese Formvorschriften haben zur Folge, dass bei be-
stimmten Behinderungsarten die Testamentserrichtung
ganz ausgeschlossen ist bzw. die Testamentserrichtung
nur in Form des sogenannten öffentlichen Testaments
erfolgen kann. Zum Beispiel dürfen Menschen, die nicht
imstande sind zu lesen, unter anderem also blinde
oder hochgradig sehbehinderte Menschen, nicht ei-
genhändig testieren. Sie können ihr Testament nur öf-
fentlich errichten, indem sie dem Notar ihren letzten Wil-
len mündlich erklären oder ihm eine in Blindenschrift
verfasste Erklärung übergeben. Auch bei Schreibun-
fähigkeit kommt ein eigenhändiges Testament nicht in
Betracht. 

Folgende Besonderheiten gelten für Menschen mit be-
stimmten Behinderungsarten bei der Errichtung eines
notariellen Testaments im Rahmen des Beurkundungs-
verfahrens:

● Hörbehinderten Menschen ist die Niederschrift des
Notars nicht vorzulesen. Stattdessen ist ihnen die
Niederschrift zur Durchsicht vorzulegen.

●   Bei Menschen mit Behinderung, die nicht hinrei-
chend hören, sprechen oder sehen können, soll zur
Beurkundung ein Zeuge oder ein zweiter Notar
zugezogen werden, es sei denn, dass alle Beteilig-
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ten darauf verzichten. Auf Verlangen eines hör- oder
sprachbehinderten Testierenden soll außerdem ein
Gebärdensprachdolmetscher an der Beurkundung
teilnehmen.

●   Bei hör- und/oder sprachbehinderten Menschen,
die überdies nicht in der Lage sind, sich schriftlich
zu verständigen, muss zu der Beurkundung eine
Person zugezogen werden, die sich mit dem behin-
derten Menschen verständigen kann und mit deren
Zuziehung er einverstanden ist.

●   Ist ein behinderter Mensch außerstande, seinen Na-
men zu schreiben, muss bei dem Vorlesen und der
Genehmigung der Niederschrift ein Zeuge oder ein
zweiter Notar zugezogen werden. Die Niederschrift
muss von dem Zeugen oder dem zweiten Notar un-
terschrieben werden. 

Wer sich auf keinerlei Weise erklären kann, also we-
der schriftlich noch mündlich noch mit Hilfe einer zur Ver-
ständigung herbeigezogenen Person, darf kein Testa-
ment errichten.

IX. Staatsbürgerschaft

Für Kinder von Eltern, die nicht die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen, ergibt sich durch das Erreichen der
Volljährigkeit eine weitere Besonderheit. Dies betrifft
vor allem alle ab dem 1. Januar 2000 in Deutschland
geborenen Kinder solcher Eltern. Diese Kinder erhal-
ten bei Geburt zunächst automatisch die deutsche Staats-
bürgerschaft, wenn ein Elternteil seit mindestens acht
Jahren mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland gelebt
hat. Wird dann allerdings auch die Staatsbürgerschaft
der Eltern angenommen, so ist mit Vollendung des 18.
Lebensjahrs und nach Aufforderung durch die Behör-
de eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, ob die
deutsche oder eine ausländische Staatsangehörigkeit
angestrebt wird. Fällt die Wahl des Volljährigen auf ei-
ne ausländische Staatsangehörigkeit, so geht die
deutsche verloren. Entschließt sich der Volljährige für
die deutsche Staatsangehörigkeit, muss die Aufgabe der
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ausländischen Staatsbürgerschaft bis spätestens zur
Vollendung des 23. Lebensjahres nachgewiesen werden.
Wird dieser Nachweis nicht erbracht, so geht die deut-
sche Staatsbürgerschaft von Amts wegen durch ein Ver-
fahren zum Entzug der deutschen Staatsangehörig-
keit verloren.

B. Kindergeld

Kindergeld wird Eltern grundsätzlich bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres ihres Kindes gezahlt. Es
beträgt für die ersten beiden Kinder jeweils 184 Euro, für
das dritte 190 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 215
Euro im Monat. 

Den Eltern eines behinderten Kindes kann auch nach Ein-
tritt der Volljährigkeit ein Anspruch auf Kindergeld zu-
stehen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Behinderung
vor der Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten und
das Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.
Letzteres ist unter anderem der Fall, wenn das Kind nicht
in der Lage ist, seinen gesamten notwendigen Lebens-
bedarf durch eigene Mittel (Einkommen, Rente usw.)
zu decken. Der Lebensbedarf eines behinderten Kin-
des setzt sich aus einem gesetzlich festgesetzten Grund-
bedarf (dieser beläuft sich im Jahr 2011 auf 8.004 Euro)
und dem individuellen behinderungsbedingten Mehr-
bedarf zusammen. Liegen die genannten Voraussetzun-
gen vor, wird für behinderte Kinder über das 18. Lebens-
jahr hinaus ohne Altersbeschränkung Kindergeld geleistet.

Kindergeld wird in der Regel an die Eltern ausgezahlt.
Haben Eltern eines volljährigen behinderten Kindes
allerdings keine oder nur noch geringe Aufwendungen
für das Kind und erhält das Kind Leistungen der So-
zialhilfe, kann die Familienkasse das Kindergeld ganz
oder teilweise an das Sozialamt auszahlen (soge-
nannte Abzweigung). 
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Weiterführende Literatur:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. (Hrsg.): Steuermerkblatt für Familien mit
behinderten Kindern (jährlich aktualisiert) – mit Bei-
spielrechnungen zum Anspruch auf Kindergeld

C. Schwerbehindertenausweis/
Nachteilsausgleiche

Schwerbehinderte Menschen sind Personen, deren Grad
der Behinderung (GdB) mindestens 50 beträgt. Der GdB
gilt als Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen
und sozialen Auswirkungen der Funktionsbeeinträch-
tigung. Das Vorliegen einer Behinderung und der GdB
wird auf Antrag des behinderten Menschen festgestellt.
Beträgt der GdB mindestens 50, ist auf Antrag des be-
hinderten Menschen ein Schwerbehindertenausweis
auszustellen. Gegebenenfalls werden weitere gesund-
heitliche Merkmale als Merkzeichen im Ausweis ein-
getragen. Mit den Merkzeichen können bestimmte Rech-
te, Leistungen und Hilfen (Nachteilsausgleiche) in An-
spruch genommen werden. Die Bedeutung der Merk-
zeichen wird im Ratgeber des Bundesverbandes für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen „Mein Kind
ist behindert – diese Hilfen gibt es“ erklärt. Dort gibt
es auch eine Übersicht über die wesentlichen Nach-
teilsausgleiche.
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TIPP:
Die „Argumentationshilfe gegen die Abzweigung
des Kindergeldes“ des Bundesverbandes für körper-
und mehrfachbehinderte Menschen, zeigt, wie sich
Eltern gegen Abzweigungsanträge der Sozialämter
zur Wehr setzen können. Sie ist auf der Internetseite
www.bvkm.de unter „Arbeitsbereiche und Themen“
in der Rubrik „Recht und Politik“ unter „Argumen-
tationshilfen/Kindergeld“ zu finden.



In der Praxis entstehen mit dem Eintritt der Volljährig-
keit von Menschen mit Behinderung häufig Probleme
dahingehend, dass von der zuständigen Stelle sowohl
der GdB als auch die Voraussetzungen für das Vorliegen
etwaiger Merkzeichen überprüft werden. Insbesonde-
re das Merkzeichen H (welches hilflose Personen er-
halten) wird nach dem Eintritt der Volljährigkeit häufig
aberkannt. Dies kann in der Folge auch zu einer Aber-
kennung des Merkzeichens B, welches zur kostenlo-
sen Mitnahme einer Begleitperson im öffentlichen
Personenverkehr berechtigt, führen. Dies hat den Hin-
tergrund, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass
Volljährige infolge eines Reifeprozesses, etwa nach
Abschluss der Pubertät ausreichend gelernt haben,
die wegen der Behinderung erforderlichen Maßnahmen
ohne Hilfspersonen selbstständig und eigenverant-

wortlich durchzuführen. 

Weiterführende Literatur:
Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.):
● Behinderung und Ausweis
● Leistungen zur Teilhabe am Arbeits- und Berufs-

leben und Nachteilsausgleiche für (schwer-)behin-
derte Menschen 

D. Steuerrecht

Nachteilsausgleiche in Form von Steuererleichterungen
sind für behinderte Menschen insbesondere im Ein-
kommensteuergesetz und im Kraftfahrzeugsteuergesetz
vorgesehen. An das Erreichen der Volljährigkeit sind kei-
ne besonderen Steuervorteile geknüpft.
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TIPP:
Soweit die Aberkennung des Merkzeichens H durch
die Behörde pauschal, also ohne eine Prüfung des
Einzelfalles erfolgt, ist es ratsam, gegen eine solche
Entscheidung Rechtsmittel einzulegen.



Eine der wichtigsten steuerlichen Erleichterungen ist der
im Einkommensteuergesetz geregelte Behinderten-
pauschbetrag. Mit diesem Betrag werden die typi-
schen Mehraufwendungen eines behinderten Menschen,
wie z.B. ein erhöhter Wäscheverbrauch sowie die Kosten
der Unterbringung in einem Heim usw., abgegolten.
Die Höhe des Pauschbetrages richtet sich nach dem dau-
ernden Grad der Behinderung (GdB). Für behinderte Men-
schen, die hilflos sind (Merkzeichen „H“ im Schwerbe-
hindertenausweis) und für Blinde beträgt er 3.700 Eu-
ro. 

Neben dem Behindertenpauschbetrag können weitere
außergewöhnliche Belastungen des behinderten Men-
schen gesondert in der Einkommensteuererklärung gel-
tend gemacht werden. Hierzu zählen z.B. Kosten für Fahr-
ten aus privatem Anlass und Krankheitskosten. Haben
sich die Eltern den Pauschbetrag ihres Kindes übertra-
gen lassen, können auch sie diese Kosten zusätzlich gel-
tend machen. 

Bei den Werbungskosten gilt für behinderte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, sofern sie einen GdB
von mindestens 70 oder einen GdB von mindestens
50 und eine erhebliche Gehbehinderung (Merkzei-
chen „G” im Schwerbehindertenausweis) haben, fol-
gende Sonderregelung: Sie können die Aufwendungen,
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TIPP:
Der Pauschbetrag eines behinderten Kindes kann
auf Antrag auf die Eltern übertragen werden, wenn
das Kind ihn nicht selbst in Anspruch nimmt und die
Eltern für das Kind Kindergeld oder einen Kinder-
freibetrag erhalten. Auch der Pauschbetrag eines
volljährigen Kindes mit Behinderung kann also auf
Antrag auf die Eltern übertragen werden, sofern die
Eltern weiterhin Kindergeld für das Kind beziehen
(zu den Voraussetzungen, unter denen für ein voll-
jähriges Kind mit Behinderung Kindergeld bezogen
werden kann, siehe die Ausführungen in Kapitel B.).



die Ihnen tatsächlich pro Kilometer für die Hin- und Rück-
fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsplatz entstanden
sind, geltend machen. Wird der Mensch mit Behinderung
von einer anderen Person zu seinem Arbeitsplatz ge-
fahren, weil er das Kfz nicht selbst führen kann, und fährt
diese Person zwischendurch zum Wohnort zurück,
können außerdem die Aufwendungen für diese Leer-
fahrten geltend gemacht werden (in diesem Fall also ins-
gesamt viermal die einfache Entfernung zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte).

Zu den tatsächlichen Aufwendungen zählen z.B. die
Kosten für Benzin, für die Haftpflichtversicherung, In-
spektions- Reparatur-, Garagenkosten etc. Außerdem
können die Anschaffungskosten des Pkws in Höhe der
Abschreibungskosten in Ansatz gebracht werden. Die
Kosten sind dem Finanzamt im einzelnen nachzuweisen.
Statt des Einzelnachweises können für die Kosten der
Hin- und Rückfahrt sowie ggf. der Leerfahrten pro ge-
fahrenem Kilometer 30 Cent angesetzt werden.

Aufgrund des Kraftfahrzeugsteuergesetzes können
ferner schwerbehinderte Menschen, die ein Auto haben,
voll oder teilweise von der Kraftfahrzeugsteuer befreit
werden, wenn das Fahrzeug nur im Zusammenhang
mit ihrer Fortbewegung oder der Führung ihres Haus-
halts benutzt wird. Der Steuervorteil muss schriftlich ent-
weder gleichzeitig mit der Zulassung des Fahrzeugs
bei der Zulassungsbehörde oder unmittelbar beim Fi-
nanzamt gestellt werden. Weitere Einzelheiten hierzu
werden im Ratgeber des Bundesverbandes für körper-
und mehrfachbehinderte Menschen „Mein Kind ist be-
hindert – diese Hilfen gibt es“ erläutert.

Weiterführende Literatur:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. (Hrsg.): Steuermerkblatt für Familien mit
behinderten Kindern (jährlich aktualisiert) 
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E. Eingliederungshilfe

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es unter anderem,
eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen
und behinderte Menschen in die Gesellschaft ein-
zugliedern. Hierzu gehört insbesondere, behinderten
Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
zu erleichtern oder ihnen die Ausübung eines ange-
messenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen
Tätigkeit zu ermöglichen. Dementsprechend vielfältig
ist das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe. Grob
lassen sich die Leistungen der Eingliederungshilfe für
volljährige Menschen mit Behinderung in folgende Grup-
pen einteilen:
● allgemeingesellschaftliche Hilfen (siehe dazu die

Ausführungen in Abschnitt IV. dieses Kapitels)
● berufsfördernde Leistungen (siehe dazu die Aus-

führungen in Kapitel F.)

Anspruch auf Eingliederungshilfe haben behinderte Men-
schen, die wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesell-
schaft teilzuhaben, eingeschränkt sind. Außerdem muss
die Aussicht bestehen, dass die Aufgabe der Einglie-
derungshilfe (z.B. Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft) mit der konkret beanspruchten Eingliede-
rungsmaßnahme (z.B. pädagogische Betreuung zur Un-
terstützung im Alltag) erfüllt werden kann. 

Die Eingliederungshilfe ist eine Leistung der Sozialhilfe.
Diese ist im Sozialgesetzbuch XII geregelt. Die Bun-
desländer können bestimmen, ob die örtlichen Sozial-
hilfeträger (Landkreise und kreisfreie Städte) oder die
überörtlichen Sozialhilfeträger (je nach Bundesland kön-
nen das die Bezirke, die Landschafts- oder Landes-
wohlfahrtsverbände oder die Landessozialämter sein)
für Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig sind.
Im Zweifel sollte ein Antrag auf Eingliederungshilfe beim
örtlichen Sozialamt gestellt werden. Falls dieses nicht
zuständig ist, muss es den Antrag an den zuständigen
überörtlichen Sozialhilfeträger weiterleiten.
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I. Nachrangigkeit der Sozialhilfe 

Leistungen der Sozialhilfe sind gegenüber Ansprüchen,
die gegen andere Sozialleistungsträger (z.B. Kranken-
oder Pflegeversicherung) bestehen, nachrangig.
Grundsätzlich erhält Sozialhilfe außerdem nur, wer die
benötigten Leistungen nicht mit eigenem Einkommen
und Vermögen finanzieren kann. 

Einige Leistungen der Eingliederungshilfe sind kosten-
frei. Dazu zählen die Leistungen in einer Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM). Bei anderen Leistun-
gen der Eingliederungshilfe müssen sich behinderte Men-
schen nach Maßgabe ihrer Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse an den Kosten beteiligen. Dazu gehören
unter anderem Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftli-
chen und kulturellen Leben (z.B. Begleitperson für
den Kinobesuch).

II. Einkommens- und Vermögensgrenzen

Das Einkommen und Vermögen des behinderten Men-
schen ist für kostenpflichtige Leistungen der Einglie-
derungshilfe nur insoweit einzusetzen, als es be-

TIPP:
Auch erwachsene Menschen mit Behinderung, die im
Haushalt ihrer Eltern leben, können einen Anspruch
auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Das
Sozialamt kann zum Beispiel die Kosten für eine
Begleitperson übernehmen, wenn der behinderte
Mensch nur mit Hilfe einer solchen Begleitung in der
Lage ist, ein Theater, einen Volkshochschulkurs oder
ein Fußballspiel zu besuchen (siehe unten E. IV. 5.).
Die Eltern müssen sich mit maximal 31,06 Euro
monatlich an den Kosten der Eingliederungshilfe
beteiligen (siehe unten E. III.). Leistungen der Einglie-
derungshilfe können auch in Form eines Persönlichen
Budgets gewährt werden (siehe unten Kapitel J.).
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stimmte Grenzen überschreitet. Die Einkommensgren-
ze wird gebildet aus einem Grundbetrag in Höhe von 748
Euro sowie den angemessenen Kosten für die Unterkunft.
Ist der Mensch mit Behinderung verheiratet und/oder
hat er Kinder, kommt für den Ehepartner und jedes
Kind ein Zuschlag von jeweils 262 Euro hinzu. Über-
schreitet das Einkommen diese Grenze, ist der über-
steigende Betrag in angemessenem Umfang zur Fi-
nanzierung der Eingliederungshilfe einzusetzen.

Für blinde Menschen sowie schwerstpflegebedürftige
Menschen (Einstufung in Pflegestufe III) gilt die Son-
derregelung, dass sie höchstens 40 Prozent ihres
übersteigenden Einkommens einsetzen müssen.

Zum Vermögen zählen unter anderem Sparguthaben,
Wertpapiere und Lebensversicherungen. Die Vermö-
gensgrenze setzt sich aus einem Grundbetrag in Höhe
von 2.600 Euro sowie Zuschlägen für unterhaltsbe-
rechtigte Personen zusammen. Der Zuschlag beläuft sich
für Ehegatten auf 614 Euro und für jede Person, die
von dem Leistungsberechtigten oder dessen unter-
haltspflichtigem Elternteil überwiegend unterhalten
wird, auf 256 Euro.

III. Sonderregelung für Eltern 
volljähriger Kinder

Der Unterhaltsbeitrag von Eltern volljähriger behin-
derter Menschen für Leistungen der Eingliederungs-
hilfe beschränkt sich auf 31,06 Euro im Monat. Eine
Einkommens- und Vermögensprüfung findet in die-
sem Fall nicht statt.

IV. Allgemeingesellschaftliche Hilfen 

Im nachfolgenden Abschnitt werden einige allgemein-
gesellschaftliche Hilfen, also Leistungen zur Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft, dargestellt, die im Rah-
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men der Eingliederungshilfe vom Sozialhilfeträger über-
nommen werden können. An den Kosten dieser Leistun-
gen müssen sich behinderte Menschen bzw. deren El-
tern nach den oben in Abschnitt II. – III. dargestellten
Grundsätzen beteiligen.

1. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse

Als Leistungen der Eingliederungshilfe können Hilfen
zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die
erforderlich und geeignet sind, behinderten Men-
schen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben in
der Gemeinschaft zu ermöglichen, gewährt werden. Hier-
zu zählen z.B. Fördermaßnahmen, die zu einer möglichst
selbstständigen  Haushaltsführung und räumlichen Ori-
entierung beitragen.

2. Förderung der Verständigung

Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Men-
schen mit besonders starker Beeinträchtigung der Sprach-
fähigkeit auf Grund ihrer Behinderung zur Verständigung
mit der Umwelt aus besonderem Anlass der Hilfe An-
derer, werden ihnen die erforderlichen Hilfen zur Ver-
fügung gestellt oder angemessene Aufwendungen hier-
für erstattet. Übernommen werden z.B. die Kosten für
Gebärdendolmetscher, wenn gehörlosen Menschen nur
so die Kommunikation mit einer Behörde möglich ist.

3. Hilfen zum Wohnen

Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstat-
tung und der Erhaltung einer Wohnung, die den be-
sonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen ent-
spricht, können ebenfalls im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe gewährt werden. Hierzu zählt z.B. der Bau ei-
ner Rampe, um es einem schwerbehinderten Menschen
zu ermöglichen, mit seinem Rollstuhl allein die Wohnung
zu erreichen. Bei den Hilfen zum Wohnen sind allerdings
häufig andere Kostenträger (z.B. die Integrationsämter)
vorrangig für die Leistung zuständig.
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4. Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten

Auch Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten
Wohnmöglichkeiten können vom Sozialhilfeträger er-
bracht werden. Hierbei handelt es sich z.B. um pädago-
gische Betreuung zur Unterstützung im Alltag. Einzel-
heiten werden unten in Kapitel M. II. dargestellt.

5. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben

Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kultu-
rellen Leben umfassen vor allem:

● Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Um-
gangs mit nichtbehinderten Menschen,

● Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Ein-
richtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung
oder kulturellen Zwecken dienen und

● die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unter-
richtung über das Zeitgeschehen oder über kul-
turelle Ereignisse dienen, wenn wegen Art oder
Schwere der Behinderung anders eine Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzurei-
chend möglich ist.

Die Hilfe kann in der Bereitstellung der notwendigen Be-
gleitperson für einen Theaterbesuch bestehen. Derar-
tige Begleitdienste werden z.B. von Familienunterstüt-
zenden bzw. -entlastenden Diensten (FuD/FeD) ange-
boten. Träger der FuD bzw. FeD sind in der Regel Orga-
nisationen der Behindertenselbsthilfe. Die Kosten eines
Internetanschlusses können im Rahmen der Einglie-
derungshilfe ebenfalls übernommen werden, denn auch
das Internet ermöglicht die Begegnung von behinderten
und nichtbehinderten Menschen. 

Behinderte Menschen, die nicht in der Lage sind, öf-
fentliche Verkehrsmittel zu benutzen, können zur Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft Fahrtkosten er-
halten. Viele Sozialhilfeträger gewähren hierfür eine mo-
natliche Pauschale. Nähere Informationen hierzu erhält
man beim örtlichen Sozialamt.
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6. Hilfsmittel

Hilfsmittel, die zur Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft erforderlich und nicht von vorrangigen Leistungs-
trägern (z.B. der Kranken- oder der Pflegeversiche-
rung) zu erbringen sind, können vom Sozialhilfeträger
zu leisten sein. Typische Hilfsmittel der Eingliede-
rungshilfe sind z.B. behindertengerechte Schaltein-
richtungen für Wasch- oder Küchenmaschinen sowie
Weckuhren für hörbehinderte Menschen. 

F. Ausbildung, Studium und Beruf

Menschen mit Behinderung finden häufig kaum oder nur
schwer eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Das Gesetz sieht deshalb besondere Hil-
fen vor, die behinderten Menschen die Teilhabe am
Arbeitsleben ermöglichen sollen. Kann ein behinder-
ter Mensch wegen Art oder Schwere seiner Behinderung
nicht oder noch nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
beschäftigt werden, kommt eine Beschäftigung in ei-
ner Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder
in einer Tagesförderstätte in Betracht. Auch für Menschen
mit Behinderung, die eine Ausbildung oder ein Studium
absolvieren möchten, sieht das Gesetz Unterstüt-
zungsmöglichkeiten vor. 

I. Ausbildung

Behinderte Menschen, die studieren oder sich in einer
Ausbildung befinden, haben entsprechend ihrer Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse Anspruch auf
laufende Lebensunterhalts- und Ausbildungskosten nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Da-
neben können ihnen weitere Hilfen zustehen.
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1. Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz

Zur Finanzierung des Lebensunterhalts während der
Schulzeit, einer Ausbildung oder einem Studium können
behinderte Menschen Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhalten. Die Aus-
bildungsförderung kann für den Besuch folgender Bil-
dungsstätten erbracht werden:

● weiterführenden allgemeinbildende Schulen (z.B.
Haupt-, Real- und Gesamtschulen, Gymnasien) ab
Klasse 10,

● Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung nicht voraussetzt, ein-
schließlich der Klassen aller Formen der beruflichen
Grundbildung (z. B. Berufsvorbereitungsjahr) ab
Klasse 10,

● Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine
abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraus-
setzt,

● Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen,
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung nicht voraussetzt, sofern sie in einem zumin-
dest zweijährigen Bildungsgang einen berufsquali-
fizierenden Abschluss vermitteln,

● Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine
abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt,

● Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abend-
realschulen, Abendgymnasien und Kollegs, Höhere
Fachschulen und Akademien und Hochschulen.

Anzumerken ist, dass Schüler, die eine der in den ersten
drei Punkten genannten Schulen besuchen, nur dann ei-
ne Förderung erhalten, wenn sie nicht bei den Eltern woh-
nen und notwendigerweise auswärts untergebracht sind.
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn von der Woh-
nung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Aus-
bildungsstätte nicht erreichbar ist, das Kind einen ei-
genen Haushalt führt und verheiratet ist bzw. war
oder einen eigenen Haushalt führt und mit mindes-
tens einem Kind zusammenlebt. Betriebliche oder über-
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betriebliche Ausbildungen werden nach dem BAföG nicht
gefördert. 

Neben dem Besuch einer der oben genannten Ausbil-
dungsstätten müssen zusätzlich auch persönliche
Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Anspruch auf
BAföG besteht. Die persönlichen Voraussetzungen für
den Anspruch liegen vor, wenn die deutsche Staatsan-
gehörigkeit vorhanden ist oder ein bestimmter aufent-
haltsrechtlicher Status besteht. Darüber hinaus muss
eine allgemeine Eignung für die gewählte Ausbildung
bestehen und die Höchstaltersgrenze von grundsätzlich
30 Jahren darf nicht überschritten sein.

Voraussetzung für den Bezug von Leistungen nach
dem BAföG ist ferner, dass der Lebensunterhalt weder
durch eigenes Einkommen und Vermögen des Auszu-
bildenden noch durch Einkommen des Ehegatten oder
der Eltern gedeckt wird. Eine Behinderung wird bei
der Einkommensermittlung der Eltern und Ehegatten in-
sofern berücksichtigt, als auf entsprechenden Antrag ein
zusätzlicher Härtefreibetrag angesetzt werden kann.
Beim Auszubildenden selbst kann zusätzlich zum Ver-
mögensfreibetrag von 5.200 Euro, der jedem Auszu-
bildenden zusteht, ein weiterer Teil des Vermögens in
Härtefällen anrechungsfrei bleiben.

Die Förderungsdauer richtet sich nach der Dauer der Aus-
bildung. Bei Studiengängen ist dies im Allgemeinen
die für den jeweiligen Studiengang festgelegte Regel-
studienzeit. Aufgrund einer Behinderung kann über
die Förderungshöchstdauer hinaus für eine angemes-
sene Zeit Ausbildungsförderung geleistet werden.

Weiterführende Literatur:
Deutsches Studentenwerk (Hrsg.): BaföG Die Förderung
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
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2. Berufsbildungswerk

Kommt für den behinderten Menschen eine Ausbil-
dung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht in Betracht,
besteht die Möglichkeit, einen Beruf in einem Berufs-
bildungswerk zu erlernen. Berufsbildungswerke sind
überregionale Einrichtungen, die jungen Menschen
mit Behinderungen eine berufliche Erstausbildung in an-
erkannten Ausbildungsberufen ermöglichen. Berufsbil-
dungswerke bestehen in der Regel aus Ausbildungs-
stätten, Berufsschulen und Wohngelegenheiten mit fach-
licher Betreuung. Die berufliche Bildung ist in der Re-
gel verbunden mit Erziehungsleistungen zur Förde-
rung der Selbstständigkeit und Entwicklung der Per-
sönlichkeit. Anträge auf Förderung der Ausbildung in ei-
nem Berufsbildungswerk sind bei der örtlichen Ar-
beitsagentur zu stellen.

3. Studium

Zur Deckung ihres behinderungsspezifischen Bedarfs
kann Studierenden mit Behinderung im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe Hilfe zur Ausbildung geleistet wer-
den. Als Ausbildungshilfen kommen dabei insbeson-
dere Fahrtkosten, Kosten für Gebärdensprachdolmet-
scher sowie für Studienhelfer (Begleit- und Hilfsperso-
nal zur Unterstützung der Studierenden beim Besuch
von Lehrveranstaltungen etc.) in Betracht. Auch Hilfs-
mittel, die Studierende für ihr Studium benötigen (z.B.
ein Computer mit spezieller Zusatzausstattung für einen
blinden Studierenden, um Texte selbständig lesen, er-
fassen und verarbeiten zu können) können gewährt wer-
den. An den Kosten dieser Leistungen müssen sich
behinderte Menschen bzw. deren Eltern nach den
oben in Kapitel E. unter II. – III. dargestellten Grundsät-
zen beteiligen.

Studierende, die aufgrund ihrer Behinderung die Stu-
dien- oder Prüfungsleistungen nicht in der eigentlich vor-
geschriebenen Form erbringen können, haben die Mög-
lichkeit, einen Nachteilsausgleich zu beantragen. Ein sol-
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cher Nachteilsausgleich kann je nach Behinderungs-
art individuell sehr verschieden sein und z.B. in der Zeit-
verlängerung für Hausarbeiten oder Klausuren oder in
der Nutzung technischer Hilfsmittel (z.B. Notebook) oder
personeller Hilfen (z.B. Gebärdensprachdolmetscher)
bestehen.

Weiterführende Literatur:
Deutsches Studentenwerk (Hrsg.): Studium und Be-
hinderung

II. Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt

Besondere Bestimmungen für behinderte Menschen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt enthält in erster Linie das
Sozialgesetzbuch IX.

1. Integrationsfachdienst

Eine große Bedeutung bei der Eingliederung behin-
derter Menschen in das Arbeitsleben kommt den Inte-
grationsfachdiensten (IFD) zu. Die IFD sind ambulante
professionelle Dienstleister, die behinderte Arbeitneh-
mer bei der Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer
möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt unterstützen. Neben der Beratung
und Betreuung der behinderten Arbeitnehmer besteht
die Aufgabe der IFD unter anderem auch darin, geeig-
nete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
ausfindig zu machen und zu vermitteln sowie den Ar-
beitgebern als Ansprechpartner zur Verfügung zu ste-
hen.

Mittlerweile gibt es in jedem Bezirk einer Arbeitsagen-
tur einen IFD. Eine Übersicht über die Adressen und
Ansprechpartner der IFD findet man im Internet unter
www.integrationsaemter.de .
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Wer keinen Internetzugang hat, sollte sich bei seiner ört-
lichen Arbeitsagentur nach dem zuständigen IFD er-
kundigen.

2. Unterstützte Beschäftigung 

Seit Januar 2009 gibt es die Unterstützte Beschäftigung
(UB) als neues, im SGB IX verankertes Förderinstrument
für Menschen mit Behinderung. Unterstützte Beschäf-
tigung soll behinderten Menschen mit einem komple-
xen Unterstützungsbedarf ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt ermöglichen. UB beinhaltet in
der Regel zunächst eine zeitlich befristete, individuel-
le betriebliche Qualifizierung am Arbeitsplatz. Bei Be-
darf schließt sich nach Aufnahme eines regulären Be-
schäftigungsverhältnisses eine zeitlich unbefristete Be-
rufsbegleitung an. UB kann von Integrationsfachdien-
sten, aber auch von anderen Trägern angeboten werden. 

Die Dauer der Qualifizierungsphase beläuft sich in
der Regel auf bis zu 2 Jahre und beinhaltet auch die
Vermittlung berufsübergreifender Lerninhalte und Schlüs-
selqualifikationen, wie z.B. Sozial-, Handlungs- und Me-
dienkompetenzen, sowie die Weiterentwicklung der Per-
sönlichkeit. Eine Verlängerung um bis zu 12 Monate
ist möglich. Die Teilnehmenden sind sozialversichert und
erhalten in der Regel ein Ausbildungsgeld. Erbracht wer-
den die Leistungen in erster Linie von der Bundes-
agentur für Arbeit.

Die bei Bedarf anschließende Berufsbegleitung dient
dazu, das entstandene Arbeitsverhältnis zu stabilisie-
ren und langfristig zu sichern. Auch Menschen mit Be-
hinderungen, die aus einer Werkstatt für behinderte Men-
schen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln
und weiterer Unterstützung bedürfen, haben einen
Anspruch auf Berufsbegleitung. Leistungen der Be-
rufsbegleitung werden in der Regel vom Integrationsamt
erbracht.
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3. Begleitende Hilfen im Beruf 

Als Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben sieht das Ge-
setz insbesondere die Kostenübernahme für Hilfsmit-
tel und technische Arbeitshilfen, die für die Berufs-
ausübung erforderlich sind, vor. Ferner werden die 
Kosten für eine Arbeitsassistenz übernommen, wenn der
behinderte Mensch auf eine direkte persönliche Hilfe am
Arbeitsplatz angewiesen ist (z.B. Arbeitsassistent als
Vorlesekraft für sehbehinderte und blinde Menschen).
Darüber hinaus können verschiedene Kraftfahrzeug-
hilfen gewährt werden, wenn infolge der Behinderung
ein Kraftfahrzeug zum Erreichen des Arbeitsplatzes er-
forderlich ist. Voraussetzungen, Antragstellung und Lei-
stungsumfang sind durch die Kraftfahrzeughilfever-
ordnung geregelt. Die Leistungen können Zuschüsse zur
Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, die Übernahme der
Kosten für behinderungsbedingte Zusatzausstattungen
sowie Zuschüsse zum Erwerb der Fahrerlaubnis um-
fassen. Die Leistungen der Hilfe zur Arbeit werden je nach
Zuständigkeit durch die Agenturen für Arbeit, die Träger
der Rentenversicherung oder auch durch die Integrati-
onsämter erbracht.

4. Kündigungsschutz und Zusatzurlaub

Schwerbehinderte Arbeitnehmer (GdB von minde-
stens 50) unterliegen einem besonderen Kündigungs-
schutz. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch
den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des
Integrationsamtes. Außerdem haben schwerbehinder-
te Arbeitnehmer Anspruch auf einen bezahlten zusätz-
lichen Urlaub von in der Regel fünf Arbeitstagen im Jahr.

III. Werkstatt für behinderte Menschen

Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ist eine
Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Ar-
beitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie
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bietet denjenigen behinderten Menschen, die wegen
Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht oder noch nicht
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,
einen Arbeitsplatz oder die Gelegenheit zur Ausübung ei-
ner geeigneten Tätigkeit. Voraussetzung für die Auf-
nahme in eine WfbM ist grundsätzlich, dass erwartet wer-
den kann, dass der behinderte Mensch spätestens
nach dem Berufsbildungsbereich ein Mindestmaß an wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen wird. 

Der eigentlichen Aufnahme in die Werkstatt geht eine
Phase der Arbeitserprobung voraus, die sich in zwei Ab-
schnitte gliedert. Das zunächst durchgeführte Ein-
gangsverfahren dauert grundsätzlich drei Monate, kann
im Einzelfall aber auch verkürzt werden. Es dient der Fest-
stellung, ob eine Werkstatt die geeignete Einrichtung ist
und welche Tätigkeitsbereiche für den behinderten Men-
schen in Betracht kommen. 

Der Berufsbildungsbereich dauert zwei Jahre und schließt
sich unmittelbar an das Eingangsverfahren an. In diesem
Bereich der WfbM soll der behinderte Mensch in seiner
Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung so
weit gefördert werden, dass eine geeignete Beschäfti-
gung im Arbeitsbereich der WfbM oder auch auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist. Kostenträger für
die Maßnahmen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich
ist die Bundesagentur für Arbeit. Behinderte Men-
schen erhalten in dieser Vorbereitungszeit ein Ausbil-
dungsgeld, welches sich im ersten Jahr auf monatlich
63 Euro und im zweiten Jahr auf monatlich 75 Euro beläuft.

Wird der behinderte Mensch im Anschluss an den Be-
rufsbildungsbereich in den Arbeitsbereich der WfbM auf-
genommen, steht er zu der Werkstatt in einem arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsverhältnis, ohne allerdings
Arbeitnehmer im Rechtssinne zu sein. Aus dem arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsstatus folgt jedoch, dass die Re-
gelungen über Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall, Erziehungsurlaub und Mutterschutz
auch für Werkstattbeschäftigte gelten. Da die Werk-
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stattarbeit ein versicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis darstellt, sind Werkstattbeschäftigte
unfall- und rentenversichert. Sie müssen sich ferner
eigenständig gegen Krankheit und Pflegebedürftigkeit
versichern, sind also zum Beispiel nicht mehr im Rah-
men der Familienversicherung über die Eltern kran-
kenversichert (siehe Kapitel G.I.).

Neben dem Arbeitsentgelt, das aus dem Produktions-
erlös der Werkstatt gezahlt wird, erhalten Werkstatt-
beschäftigte in der Regel ein Arbeitsförderungsgeld, das
bis zu 26 Euro monatlich betragen kann. Nach 20-
jähriger Tätigkeit in einer WfbM besteht darüber hinaus
ein Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung.
Die Kosten, die im Arbeitsbereich einer WfbM entstehen,
trägt in der Regel der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe. Werkstattbe-
schäftigte müssen, sofern ihr monatliches Einkommen
748 Euro übersteigt, allenfalls einen Kostenbeitrag für
das in der Werkstatt eingenommene Mittagessen leis-
ten. Eltern behinderter Menschen müssen sich an den
Werkstattkosten nicht beteiligen.

IV. Tagesförderstätten

Für schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehin-
derte Menschen, welche die Aufnahmekriterien für die
WfbM nicht oder noch nicht erfüllen, kommt die För-
derung in einer Tagesförderstätte in Betracht. Die in den
Tagesförderstätten anzubietenden Maßnahmen ha-
ben das Ziel, praktische Kenntnisse und Fähigkeiten
zu fördern, die erforderlich und geeignet sind, dem
behinderten Menschen die für ihn erreichbare Teilha-
be am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Außer-
dem sollen sie auf Maßnahmen der Teilhabe am Ar-
beitsleben, vor allem in Werkstätten für behinderte Men-
schen, vorbereiten. Tagesförderstätten sind daher vor-
rangig in räumlichem oder organisatorischem Zusam-
menhang mit einer WfbM einzurichten, um den Über-
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gang zur Werkstatt zu erleichtern. Behinderte Menschen,
die in Tagesförderstätten gefördert werden, haben im
Gegensatz zu Werkstattbeschäftigten keinen arbeit-
nehmerähnlichen Status. Sie erhalten keinen Arbeits-
lohn und bleiben beispielsweise im Rahmen der Fami-
lienversicherung über die Eltern krankenversichert (sie-
he Kapitel G.I.). Die Kosten für die Leistungen in einer Ta-
gesförderstätte trägt in der Regel der überörtliche So-
zialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe. Be-
hinderte Menschen müssen lediglich einen Kostenbei-
trag für das Mittagessen leisten, sofern ihr monatli-
ches Einkommen (z.B. aufgrund einer hohen Unfall-
rente) 748 Euro übersteigt. Die Eltern werden zu den Kos-
ten der Tagesförderstätte nicht herangezogen.

G. Leistungen der Krankenversicherung 

Die Krankenkasse gewährt den Versicherten Leistungen
zur Früherkennung und Behandlung von Krankheiten.
Der Leistungsumfang und die Leistungsvoraussetzun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung sind im So-
zialgesetzbuch V festgelegt. Bei den privaten Kran-
kenkassen ergeben sich diese Inhalte aus dem jewei-
ligen Versicherungsvertrag. Die nachfolgende Übersicht
beschränkt sich auf Besonderheiten, die bei Erreichen
der Volljährigkeit im Rahmen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu beachten sind.

I. Versicherungspflicht /Familienversicherung

Minderjährige Kinder sind in der Regel im Rahmen der
Familienversicherung über ihre Eltern, meistens über
denjenigen, der ein Erwerbseinkommen erzielt (so ge-
nannter Stammversicherter), krankenversichert. Der Vor-
teil einer Familienversicherung besteht vor allem dar-
in, dass die Krankenversicherung für die Angehörigen
des Stammversicherten beitragsfrei ist. Die Kranken-
versicherung im Rahmen der Familienversicherung kann
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aber nicht nur zwischen Familienangehörigen bestehen.
So können beispielsweise auch in dem Haushalt des
Stammversicherten aufgenommene Pflegekinder im Rah-
men der Familienversicherung krankenversichert sein.
Darüber hinaus umfasst die Familienversicherung
auch Personen, die von dem Stammversicherten we-
sentlich unterhalten werden, wie beispielsweise Stief-
kinder oder Enkel. Hierbei kommt es nicht auf eine be-
stehende gesetzliche Unterhaltsverpflichtung an, son-
dern nur auf die tatsächliche Gewährung von Unter-
halt. Vom Grundsatz her besteht die Familienversiche-
rung – und damit die beitragsfreie Krankenversicherung
Familienangehöriger – ab dem Erreichen der Voll-
jährigkeit nicht mehr. Es besteht die Pflicht des Voll-
jährigen, selbst eine beitragspflichtige Krankenversi-
cherung abzuschließen. Von diesem Grundsatz macht
das Gesetz jedoch Ausnahmen, d.h. die Familienversi-
cherung kann grundsätzlich über das 18. Lebensjahr hin-
aus fortbestehen, wenn:

● das Kind nicht erwerbstätig ist: bis zur Vollendung
des 23. Lebensjahres,

● sich das Kind in einer Schul- oder Berufsausbildung
oder in einem freiwilligen sozialen oder ökologi-
schen Jahr befindet: bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, es sei denn, das Kind befindet sich in
einem Beschäftigungsverhältnis gegen Arbeitsent-
gelt,

● die Schul- oder Berufsausbildung des Kindes durch
die Erfüllung der Wehrpflicht oder des Zivildienstes
unterbrochen oder verzögert wird: über die Vollen-
dung des 25. Lebensjahres hinaus, und zwar um die
Dauer des Dienstes,

● das Kind durch eine Behinderung außer Stande ist,
sich selbst zu unterhalten (zu den Voraussetzungen
siehe Kapitel B.): über das 25. Lebensjahr hinaus,
wenn die Behinderung schon vor dem Erreichen der
in Betracht kommenden Altersgrenze vorlag (Hin-
weis: Wird die bereits bestehende altersunab-
hängige Familienversicherung eines behinderten
Kindes durch eine anderweitige Versicherungs-
pflicht, etwa aufgrund einer Beschäftigung, ver-
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drängt, so gilt dies lediglich für die Dauer der ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung. Endet diese,
lebt der Krankenversicherungsschutz im Rahmen der
Familienversicherung wieder auf.).

Zu beachten ist, dass die Beschäftigung in einer Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) ein versiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis darstellt.
Werkstattbeschäftigte müssen sich also eigenständig
gegen Krankheit versichern und sind nicht mehr im Rah-
men der Familienversicherung über die Eltern kran-
kenversichert (siehe Kapitel F. III.). Etwas anderes gilt
für behinderte Menschen, die eine Tagesförderstätte be-
suchen. Für sie besteht die Familienversicherung fort
(siehe Kapitel F. IV.).

II. Leistungen

Volljährige Menschen können, ebenso wie alle ande-
ren gesetzlich Krankenversicherten, die Leistungen
der Krankenversicherung beanspruchen. Dazu gehört
zum Beispiel die Versorgung mit Arznei- sowie Heil- und
Hilfsmitteln. Einen Überblick über die wesentlichen
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gibt
der Ratgeber des Bundesverbandes für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen „Mein Kind ist behindert –
diese Hilfen gibt es“. 

Für erwachsene Versicherte gelten folgende Beson-
derheiten:

● Sie können grundsätzlich nur verschreibungspflich-
tige Arzneimittel beanspruchen. Nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel sind ausnahmsweise
dann von der Krankenkasse zu leisten, wenn das
Medikament als Standard-Therapie zur Behandlung
einer schwerwiegenden Erkrankung erforderlich ist.
Die Medikamente, die in derartigen Fällen ärztlich
verordnet werden dürfen, sind in Abschnitt F der
Arzneimittel-Richtlinien abschließend festgelegt.
Aufgeführt sind dort z.B. Abführmittel zur Behand-
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lung bei Tumorleiden oder neurogener Darmläh-
mung sowie Antiseptika und Gleitmittel für Ver-
sicherte mit Katheterisierung. Die Liste wird ständig
aktualisiert und ist im Internet unter www.g-ba.de
abrufbar.

● Sie haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Seh-
hilfen (z.B. Brillen). Ausgenommen davon sind
volljährige Menschen mit schweren Sehbeeinträchti-
gungen.

Für gesetzlich versicherte Eltern von erwachsenen Men-
schen mit Behinderung gelten folgende Besonderhei-
ten:

● Sie erhalten Haushaltshilfe, wenn es ihnen wegen
einer Krankenhausbehandlung, einer stationären
oder ambulanten Kur oder wegen häuslicher
Krankenpflege nicht möglich ist, den Haushalt weit-
erzuführen. Voraussetzung ist ferner, dass im
Haushalt ein Kind lebt, das behindert und auf Hilfe
angewiesen ist. Außerdem darf es im Haushalt keine
Person geben, die den Haushalt weiterführen kön-
nte.

● Sie haben Anspruch auf Krankengeld, wenn ein
ärztliches Attest bestätigt, dass sie ihr erkranktes
Kind pflegen oder betreuen müssen und deshalb
nicht zur Arbeit gehen können. Das erkrankte Kind
muss gesetzlich krankenversichert, behindert und
auf Hilfe angewiesen sein. Ferner darf keine andere
im Haushalt lebende Person zur Betreuung des Kin-
des zur Verfügung stehen. Der Anspruch besteht für
10 Arbeitstage je Kind und Jahr, bei Alleinerziehen-
den für 20 Arbeitstage je Kind und Jahr. Ohne zeit-
liche Begrenzung besteht der Anspruch für einen El-
ternteil, wenn das Kind an einer schweren, unheil-
baren Erkrankung leidet, die eine begrenzte Lebens-
erwartung von Wochen oder wenigen Monaten er-
warten lässt. Krankengeld kann in diesem Fall auch
geltend gemacht werden, wenn das Kind stationär
versorgt wird oder ambulante Leistungen eines Hos-
pizes erhält. 

43



III. Zuzahlungen

Minderjährige sind von Zuzahlungen für Arznei-, Hilfs-
und Verbandmittel, für empfängnisverhütende Mittel,
für Leistungen der häuslichen Krankenpflege, bei der So-
ziotherapie, bei der Haushaltshilfe und generell bei
der Inanspruchnahme eines Arztes befreit. Dies än-
dert sich mit dem Erreichen der Volljährigkeit. Werden
Leistungen der Krankenkasse in Anspruch genommen,
sind ab dem 18. Lebensjahr Zuzahlungen grundsätz-
lich zu leisten. Die Höhe der zu leistenden Zuzahlun-
gen beträgt grundsätzlich 10 Prozent  der Kosten der
jeweiligen Leistung, wobei mindestens 5 Euro, höchstens
aber 10 Euro je Leistung zu zahlen sind. Bei Heilmit-
teln und häuslicher Krankenpflege beträgt die Zuzah-
lung 10 Prozent der Kosten sowie zusätzlich 10 Euro
pro Verordnung. Als Zuzahlungen zu stationären Maß-
nahmen (z.B. bei einem Krankenhausaufenthalt) wer-
den pro Kalendertag 10 Euro erhoben. Darüber hinaus
beträgt die Zuzahlung bei einer ärztlichen Behandlung
10 Euro pro Quartal (so genannte Praxisgebühr). Es
besteht jedoch auch für Volljährige die Möglichkeit, sich
von der Zuzahlungspflicht befreien zu lassen, nach-
dem bereits geleistete Zahlungen eine bestimmte Be-
lastungsgrenze überschritten haben. Diese Belastungs-
grenze beträgt grundsätzlich 2 Prozent des jährlichen
Bruttoeinkommens. Bei chronisch kranken und behin-
derten Versicherten ist die Belastungsgrenze auf 1
Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens reduziert. Ei-
ne schwerwiegende chronische Erkrankung liegt vor,
wenn sich der Versicherte in ärztlicher Dauerbehandlung
befindet (ein Arztbesuch wegen derselben Krankheit pro
Quartal) und zusätzlich mindestens eines der folgenden
Kriterien erfüllt ist:

● es liegt Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe II oder III
vor.

● es liegt ein Grad der Behinderung (GdB) von min-
destens 60 oder eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) von mindestens 60 vor.

● es ist eine kontinuierliche Versorgung (ärztliche oder
psychotherapeutische Behandlung, Arzneimittel-
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therapie, Versorgung mit Heil- und/oder Hilfsmit-
teln) erforderlich, ohne die nach ärztlicher Einschät-
zung eine lebensbedrohliche Verschlimmerung der
Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwar-
tung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der
Lebensqualität zu erwarten ist (Hinweis: ein thera-
piegerechtes Verhalten des Versicherten muss zu-
sätzlich ärztlich bescheinigt werden).

Als maßgebliches Bruttoeinkommen wird bei Versi-
cherten, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (zum Leistungsumfang der Grund-
sicherung siehe unten Kapitel K. II.) beziehen, der
jährliche Regelsatz eines Haushaltsvorstandes ange-
sehen. Die Belastungsgrenze eines Grundsicherungs-
berechtigten beträgt demnach 89,76 Euro (2 Prozent des
Bruttoeinkommens) oder 44,88 Euro (1 Prozent des Brut-
toeinkommens). Leben Grundsicherungsberechtigte im
Haushalt der Eltern, ist in der Regel das Bruttoein-
kommen der Familie für die Bemessung der Belastungs-
grenze maßgeblich.

IV. Kassenindividueller Zusatzbeitrag

Seit dem Inkrafttreten der Gesundheitsreform am 1.
Januar 2009 haben die Krankenkassen die Möglich-
keit, von ihren Versicherten einen kassenindividuellen
Zusatzbeitrag zu verlangen. Der kassenindividuelle
Zusatzbeitrag kann unabhängig von einer konkreten In-
anspruchnahme von Leistungen durch die Kranken-
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TIPP:
Wird die Belastungsgrenze aufgrund geleisteter
Zuzahlungen bereits innerhalb eines Kalenderjahres
erreicht, sollte dies der Krankenkasse angezeigt
werden. Nach einer Überprüfung erteilt die Kran-
kenkasse eine Bescheinigung darüber, dass für den
Rest des Kalenderjahres durch den Versicherten
keine Zuzahlungen mehr zu leisten sind.



kasse erhoben werden. Von dieser Möglichkeit haben
mittlerweile viele Krankenkassen Gebrauch gemacht.
Unter gewissen Voraussetzungen besteht aber für
Versicherte die Möglichkeit, sich von dem kassenindi-
viduellen Zusatzbeitrag befreien zu lassen. Bei Bezie-
hern von Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (siehe dazu Kapitel K. II.) wird der
Zusatzbeitrag vom Sozialhilfeträger geleistet. Be-
schäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen müs-
sen den Zusatzbeitrag nur dann selbst leisten, wenn
ihr monatliches Einkommen 511 Euro (Stand: 2010) über-
steigt.

Weiterführende Literatur:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (Hrsg.): Merkblatt zu Befreiungsmöglich-
keiten von dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag der
gesetzlichen Krankenkassen

Hinweis: Dieses Merkblatt steht nur im Internet zur
Verfügung und kann kostenlos unter dem folgenden Link
heruntergeladen werden:

http://www.bvkm.de/recht/rechtsratgeber/Zusatzbei-
trag_zur_gesetzlichen_Krankenversicherung.pdf

H. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit werden in der Re-
gel von der Pflegeversicherung gewährt. Pflegebe-
dürftig sind Personen, die wegen einer Krankheit oder
Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens auf Dauer der Hilfe bedürfen. Der Hilfebedarf muss
erheblich sein und voraussichtlich für mindestens sechs
Monate bestehen. Der Leistungsumfang der gesetzli-
chen Pflegeversicherung ist im Sozialgesetzbuch XI
geregelt. Die Leistungen der privaten Pflegeversicherung
richten sich nach dem Pflegeversicherungsvertrag.
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Dieser muss Leistungen vorsehen, die denen der ge-
setzlichen Pflegeversicherung gleichwertig sind.

I. Leistungen der Pflegeversicherung

Für volljährige Menschen mit Behinderung gelten hin-
sichtlich des Leistungsumfangs und der Leistungsvo-
raussetzungen im Rahmen der Pflegeversicherung
keine Besonderheiten. Einen Überblick über die we-
sentlichen Leistungen der Pflegeversicherung gibt der
Ratgeber des Bundesverbandes für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen „Mein Kind ist behindert –
diese Hilfen gibt es“. 
Von Bedeutung für pflegebedürftige Menschen, die in
häuslicher Umgebung (also nicht in einer stationären
Einrichtung) leben, sind insbesondere das Pflegegeld
und die Pflegesachleistung. Die Sachleistung umfasst
häusliche Pflegehilfe durch professionelle Pflegekräfte.
Anstelle der Sachleistung kann der pflegebedürftige
Mensch aber auch Pflegegeld beantragen, wenn er
damit in geeigneter Weise seine Pflege selbst sicher-
stellen kann, beispielsweise indem er sich durch An-
gehörige betreuen lässt. Das Pflegegeld steht dem pfle-
gebedürftigen Menschen zu, der es an pflegende An-
gehörige als finanzielle Anerkennung weitergeben kann.
Je nach Pflegestufe kann er folgende Leistungen in
Anspruch nehmen:

Sachleistung bei häuslicher Pflege
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Pflegestufe seit 1. Januar 2010 ab 1. Januar 2012
monatlich bis zu monatlich bis zu

Stufe I 440 Euro 450 Euro

Stufe II 1.040 Euro 1.100 Euro

Stufe III 1.510 Euro 1.550 Euro



Pflegegeld

Sachleistung und Pflegegeld können auch kombiniert in
Anspruch genommen werden (sogenannte Kombinati-
onsleistung). Das Pflegegeld wird in diesem Fall um den
Prozentsatz gemindert, zu dem von der Pflegeversi-
cherung Sachleistungen erbracht werden. 

II. Hilfe zur Pflege 

Unter bestimmten Voraussetzungen werden bei Pfle-
gebedürftigkeit auch Leistungen vom Sozialamt in Form
von „Hilfe zur Pflege“ erbracht. Es handelt sich dabei um
eine Leistung der Sozialhilfe, die im Sozialgesetzbuch
XII geregelt ist. Das Sozialhilferecht hat eine Auffang-
funktion. Vorrangig sind zunächst andere Soziallei-
stungsträger – im Falle von Pflegebedürftigkeit in der Re-
gel die gesetzliche Pflegeversicherung – zur Leistung ver-
pflichtet. Da die Leistungen der Pflegeversicherung
auf bestimmte Beträge beschränkt sind, kann Hilfe
zur Pflege aber als aufstockende Leistung erbracht wer-
den, um den vollständigen Pflegebedarf eines Menschen
zu decken.

Darüber hinaus kommt Hilfe zur Pflege unter anderem
in Betracht, wenn ein Mensch pflegebedürftig ist, aber
die Voraussetzungen für Leistungen der Pflegeversi-
cherung nicht erfüllt. Das ist z.B. der Fall, wenn eine
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Pflegestufe seit 1. Januar 2010 ab 1. Januar 2012
monatlich monatlich 

Stufe I 225 Euro 235 Euro

Stufe II 430 Euro 440 Euro

Stufe III 685 Euro 700 Euro



geringere Pflegebedürftigkeit als in der Pflegestufe I be-
steht (sogenannte „Pflegestufe 0“) oder wenn die Hil-
fe voraussichtlich weniger als sechs Monate erforderlich
ist. 

Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige
nur, wenn sie bedürftig sind, also die Pflegeleistungen
nicht mit ihrem Einkommen oder Vermögen bestreiten
können. Einkommen und Vermögen müssen jedoch
nur eingesetzt werden, soweit bestimmte gesetzlich fest-
gelegte Grenzen überschritten werden. Die Ausführun-
gen in Kapitel E. Abschnitt II. - III. gelten für die Hilfe
zur Pflege entsprechend.

Weiterführende Literatur:
Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.):
Pflegeversicherung im häuslichen Bereich
Richtig begutachten – gerecht beurteilen

J. Persönliches Budget

Das Persönliche Budget ist eine besondere Form der Leis-
tungserbringung. Die Kernvorschrift für das Persönliche
Budget ist im SGB IX geregelt. 

Sozialleistungen werden üblicherweise in Form von Sach-
leistungen an den Leistungsberechtigten gewährt. Prak-
tisch bedeutet die Sachleistung, dass ein behinderter
Mensch z.B. im Rahmen der Eingliederungshilfe (sie-
he oben Kapitel E.) von einem Familienentlastenden
Dienst eine Begleitperson für den Besuch einer Sport-
veranstaltung gestellt bekommt, diese Begleitperson
aber nicht selbst bezahlen muss. Bezahlt wird der Fa-
milienentlastende Dienst vom Sozialamt. Beim Per-
sönlichen Budget bekommt der Leistungsberechtigte
dagegen selbst Geld in die Hand und muss sich dafür die
Leistungen, die er braucht, selbst einkaufen. Mit dem
Persönlichen Budget kann ein behinderter Mensch also
zum Beispiel einen Studenten oder einen Nachbarn dafür
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bezahlen, dass dieser ihn zum Fußball begleitet.

Leistungsberechtigte behinderte Menschen haben ei-
nen Rechtsanspruch darauf, dass sie die ihnen zuste-
henden budgetfähigen Leistungen als Persönliches Bud-
get erhalten. Budgetfähig sind z.B. grundsätzlich alle
vom Sozialhilfeträger zu gewährenden Leistungen der
Eingliederungshilfe (siehe oben Kapitel E.). Als Per-
sönliches Budget können budgetfähige Leistungen
nur dann gewährt werden, wenn die Anspruchsvo-
raussetzungen des jeweiligen Leistungsgesetzes erfüllt
sind. Eingliederungshilfe in Form eines Persönlichen Bud-
gets können behinderte Menschen z.B. nur dann er-
halten, wenn ihr Einkommen und Vermögen bestimm-
te Grenzen nicht überschreitet (siehe dazu Kapitel E.
II.) und auch die sonstigen Voraussetzungen für die
Gewährung von Eingliederungshilfe vorliegen.

Ein Persönliches Budget wird nur auf Antrag gewährt.
Niemand kann also zur Inanspruchnahme von Leistun-
gen in Form eines Persönlichen Budgets gezwungen wer-
den. Der Antrag sollte bei dem Kostenträger gestellt wer-
den, der für die benötigte Sozialleistung zuständig ist.
Möchte ein behinderter Mensch z.B. Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in Form eines Persönlichen Budgets
in Anspruch nehmen, sollte der Antrag beim Sozial-
amt gestellt werden.

Wer sich einmal für ein Persönliches Budget entschie-
den hat, ist nicht dauerhaft an diese Leistungsform
gebunden. Ein behinderter Mensch kann beispiels-
weise zur Sachleistung zurückkehren, wenn er feststellt,
dass er mit der Verwaltung des Geldbetrages überfor-
dert ist. 

Weiterführende Literatur:
● Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-

te Menschen e.V., Das Persönliche Budget – Leistun-
gen und Hilfe selbst einkaufen!

● Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.): Mehr Chan-
cen für ein selbstbestimmtes Leben? – Das Persön-
liche Budget in Fragen und Antworten
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K. Leistungen zum Lebensunterhalt

Reicht das Einkommen eines behinderten Menschen
nicht aus, um seinen Lebensbedarf (Ernährung, Unter-
kunft etc.) zu bestreiten, kann er unter Umständen
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bean-
spruchen. Diese Leistungen werden im Wesentlichen
entweder in Form des Arbeitslosengeldes II nach dem
Sozialgesetzbuch II (SGB II) oder in Form der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach
dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) gewährt. 

I. Arbeitslosengeld II

Arbeitslosengeld II (auch „Hartz IV“ genannt) erhalten
Personen, die zwischen 15 und 64 Jahre alt, erwerbsfähig
und hilfebedürftig sind. Erwerbsfähig ist, wer unter den
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann.
Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder
nicht ausreichend durch Aufnahme einer zumutbaren
Arbeit oder aus dem zu berücksichtigenden Einkommen
und Vermögen sichern kann.

Das Arbeitslosengeld II besteht im Wesentlichen aus
dem Regelbedarf und dem Bedarf für Unterkunft und
Heizung inklusive Warmwasserbereitung. Der Regel-
bedarf umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Kör-
perpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche
Bedürfnisse des täglichen Lebens und wird als monat-
licher Pauschalbetrag geleistet. Für alleinstehende Per-
sonen beläuft sich der Regelbedarf seit dem 1. Januar
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BEACHTE:
Durch das rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft
getretene „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch“ haben sich bei beiden
Leistungen Veränderungen ergeben. Dies betrifft
insbesondere die Höhe des Regelsatzes.



2012 auf 374 Euro. Behinderte Hilfebedürftige, denen
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie sonsti-
ge Hilfen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes oder Hil-
fe zur Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit er-
bracht werden, erhalten außerdem einen Mehrbe-
darfszuschlag in Höhe von 35 Prozent des maßgeben-
den Regelbedarfs. 

Anträge sind in der Regel bei der örtlichen Arbeitsagentur
zu stellen.

II. Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung 

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
wird hilfebedürftigen Personen gewährt, die entweder
das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die voll-
jährig und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.
Volle Erwerbsminderung besteht, wenn ein Mensch we-
gen Krankheit oder Behinderung außerstande ist, unter
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig
zu sein. Behinderte Menschen, die in einer Werkstatt für
behinderte Menschen oder in einer Tagesförderstätte
beschäftigt sind, werden als voll erwerbsgemindert
angesehen.

Die Grundsicherung ist eine Leistung der Sozialhilfe. Sie
ist im SGB XII geregelt und umfasst folgende Leistun-
gen:

● den für den Leistungsberechtigten maßgebenden
Regelsatz, 

● die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für
Unterkunft und Heizung sowie zentrale Warmwas-
serversorgung,

● einen Mehrbedarf von 17 Prozent der maßgebenden
Regelbedarfsstufe bei Besitz eines Schwerbehinder-
tenausweises mit dem Merkzeichen „G“ oder „aG“,

● einen angemessenen Mehrbedarf für kranke oder
behinderte Menschen, die einer kostenaufwändigen
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Ernährung bedürfen,
● seit 1. Januar 2011 ferner einen Mehrbedarf soweit

Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vor-
richtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwasser-
erzeugung) und

● die Übernahme von Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträgen.

Der Regelsatz wir als monatlicher Pauschalbetrag für
Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haus-
haltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des tägli-
chen Lebens geleistet. Seit dem 1. Januar 2011 richtet
sich die Höhe des Regelsatzes danach, welcher soge-
nannten Regelbedarfsstufe der Leistungsberechtigte an-
gehört. Von Bedeutung für die Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung sind die ersten drei Re-
gelbedarfsstufen, die sich auf folgende Beträge be-
laufen:
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Regelbedarfsstufe Regelsatz

1: für eine alleinstehende erwachsene 
Person, die einen eigenen Haushalt führt 374 Euro

2: für jeweils zwei erwachsene Leistungs-
berechtigte, die zum Beispiel als Ehegat- 337 Euro
ten einen gemeinsamen Haushalt führen

3: für einen erwachsenen Leistungsbe-
rechtigten, der weder einen eigenen Haus-
halt führt, noch als Ehegatte oder in ehe- 299 Euro
ähnlicher Gemeinschaft einen gemein-
samen Haushalt führt



Erfolgt die Warmwasserbereitung dezentral, beispiels-
weise in einem Durchlauferhitzer, ist dem Leistungs-
berechtigten hierfür seit dem 1. Januar 2011 ein Mehr-
bedarf in Höhe von 2,3 Prozent der maßgebenden Re-
gelbedarfsstufe zu bewilligen. Für Personen, denen
ein Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 1 zu gewähren
ist, beträgt der Mehrbedarf zum Beispiel 8,60 Euro im
Monat.

Neben den vorgenannten regelmäßig anfallenden 
Leistungen erhalten Grundsicherungsberechtigte außer-
dem Leistungen für folgende einmalige Bedarfe:
● die Erstausstattung einer Wohnung einschließlich

der Haushaltsgeräte,
● die Erstausstattungen für Bekleidung,
● die Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Ge-

burt sowie
● seit dem 1. Januar 2011 die Anschaffung und Repara-

turen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen
von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
sowie die Miete von therapeutischen Geräten. 

Grundsicherung erhalten sowohl Menschen, die in einer
eigenen Wohnung leben als auch Menschen, die im Wohn-
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BEACHTE:
Nach der neuen Rechtslage steht voll erwerbsgeminderten
behinderten Menschen, die im Haushalt ihrer Eltern leben,
ein Regelsatz in Höhe von 299 Euro zu, auch wenn sie über
25 Jahre alt sind. Erwerbsfähige Menschen, die arbeitslos
sind, das 25. Lebensjahr vollendet haben und im Haushalt
der Eltern leben, können demgegenüber einen Regelbedarf
von 374 Euro beanspruchen. Inwieweit es gerechtfertigt ist,
dass die eine Personengruppe 75 Euro mehr im Monat
erhält als die andere, wird durch die Sozialgerichte zu
klären sein. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
haben Bund und Länder außerdem angekündigt, dass der
Regelsatz für die Regelbedarfsstufe 3 künftig mit dem Ziel
überprüft wird, Menschen mit Behinderung ab dem 25.
Lebensjahr den vollen Regelsatz zu ermöglichen.



heim oder im Haushalt der Eltern wohnen. Ein Unter-
haltsbeitrag von den Eltern wird für diese Leistung nicht
erhoben.

Überschreitet das jährliche Gesamteinkommen eines El-
ternteils des voll erwerbsgeminderten Menschen 100.000
Euro, besteht kein Anspruch auf Grundsicherung. In die-
sem Fall sollte beim Sozialamt ein Antrag auf Hilfe
zum Lebensunterhalt gestellt werden. Der monatliche
Kostenbeitrag von Eltern behinderter Kinder beschränkt
sich für diese Leistung auf 23,90 Euro.
Anträge auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung sind beim Sozialamt zu stellen.

Weiterführende Literatur:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. (Hrsg.): Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem SGB XII – Merkblatt für be-
hinderte Menschen und ihre Angehörigen

III. Wohngeld

Ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht, richtet sich nach
den Voraussetzungen des Wohngeldgesetzes. Der An-
spruch auf Wohngeld und die Höhe hängen von vier Fak-
toren ab, nämlich der Antragsberechtigung, der Zahl der
Personen, die den Haushalt bewohnen, dem tatsächli-
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TIPP:
In dem Monat, in dem ein voll erwerbsunfähiger
Mensch 18 wird, sollte er – auch wenn er noch bei
seinen Eltern lebt – einen Antrag auf Grundsiche-
rung stellen. 

TIPP:
Der Bundesverband bietet auf seiner Internetseite
www.bvkm.de Argumentationshilfen für Rechtspro-
bleme an, die bei der Grundsicherung häufig auf-
treten.



chen Aufwand für den Wohnraum und dem Einkommen.
Die möglichen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
lassen sich nach dem so genannten Mietzuschuss und
dem Lastenzuschuss unterscheiden. Den Mietzuschuss
können grundsätzlich Mieter und Untermieter einer Miet-
wohnung sowie Inhaber eines mietähnlichen Dauer-
wohnrechts beantragen. Anspruch auf einen Lasten-
zuschuss können Eigentümer eines Eigenheimes, ei-
ner landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle oder einer
Eigentumswohnung haben. Das Wohngeld wird ab
dem Datum der Antragstellung geleistet. Der Wohn-
geldantrag ist bei der örtlichen Wohngeldstelle zu
stellen. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen
sind Grundwehrdienstleistende, Bezieher von Ausbil-
dungsbeihilfen (BAföG) und solche Ausländer, die sich
entweder nicht im Bundesgebiet aufhalten und/oder
über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, von dem
Anspruch auf Wohngeld ausgeschlossen. Keinen An-
spruch auf Wohngeld haben auch Bezieher von Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung und Arbeitslosengeld II-Empfänger. 

Weiterführende Literatur:
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (Hrsg.): Wohngeld 2010 Ratschläge und Hin-
weise

L. Unterhaltspflicht der Eltern

Die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber ihren Kindern
ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Für volljährige
Kinder müssen Eltern in der Regel keinen Unterhalt mehr
zahlen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres müssen Kin-
der nämlich grundsätzlich eine Erwerbstätigkeit auf-
nehmen und für ihren Lebensbedarf selbst aufkommen.
Etwas anderes gilt, wenn sie sich noch in einer Ausbil-
dung befinden oder einem Studium nachgehen.

Bei behinderten Kindern, die keiner Erwerbstätigkeit
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nachgehen können, besteht die Unterhaltspflicht der El-
tern grundsätzlich über das 18. Lebensjahr hinaus
fort. Nimmt ein volljähriges Kind mit Behinderung 
Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch, geht der Un-
terhaltsanspruch des Kindes auf den Sozialhilfeträger
über. Das heißt, der Sozialhilfeträger kann von den El-
tern Ersatz für die von ihm geleistete Hilfe verlangen.
Hierfür gelten allerdings folgende Besonderheiten:

● Bei Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur
Pflege beschränkt sich der von den Eltern zu leisten-
de Unterhaltsbeitrag auf 31,06 Euro im Monat (siehe
Kapitel E.III. und H.II.).

● Bei Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ist der
Unterhaltsbeitrag der Eltern auf monatlich 23,90
Euro beschränkt (siehe Kapitel K.II.).

Vollständig entfällt der Unterhaltsbeitrag zum Beispiel
dann, wenn die Eltern nachweisen, dass sie selbst Hil-
fe zum Lebensunterhalt oder Leistungen der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung beziehen
oder diese Leistung im Falle der Zahlung des maßgeb-
lichen Unterhaltsbeitrags beziehen müssten. Auch wenn
das monatliche Einkommen der Eltern 1.900 Euro nicht
übersteigt oder die Leistung des Unterhaltsbeitrags
für sie eine unbillige Härte bedeuten würde, muss der
Betrag nicht bezahlt werden.

Eine weitere Besonderheit besteht bei der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Auch sie
ist eine Leistung der Sozialhilfe (siehe Kapitel K.II.).
Bei dieser Leistung bleiben Unterhaltsansprüche von
Kindern gegenüber ihren Eltern unberücksichtigt, sofern
das jährliche Gesamteinkommen eines Elternteils 100.000
Euro nicht überschreitet. Mit anderen Worten: Liegt
das jeweilige Einkommen der Elternteile unter diesem
Betrag, haben die Kinder Anspruch auf Grundsicherung.
Von den Eltern ist für diese Leistung der Sozialhilfe
kein Unterhaltsbeitrag zu zahlen.

Verdient ein Elternteil mehr als 100.000 Euro im Jahr, kön-
nen bedürftige, voll erwerbsgeminderte Menschen
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Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII bean-
spruchen. Der Kostenbeitrag von Eltern erwachsener Kin-
der mit Behinderung beschränkt sich für diese 
Leistung auf 23,90 Euro im Monat (siehe oben).

M. Wohnen

Damit Menschen mit Behinderung in den eigenen vier
Wänden leben können, müssen ihre Wohnungen be-
hindertengerecht gestaltet sein. Das Gesetz sieht
hierfür verschiedene Hilfen vor. Die finanziellen För-
dermöglichkeiten für barrierefreies Wohnen werden in
der Broschüre „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen
gibt es“ des Bundesverbandes für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen dargestellt.
Für Menschen mit Behinderung, die einen hohen Un-
terstützungsbedarf haben, gibt es ferner spezielle Wohn-
formen. Neben den klassischen Wohnheimen für be-
hinderte Menschen stehen kleine Wohngruppen oder
sogenannte externe Wohnungen zur Verfügung, in de-
nen nur ein oder zwei behinderte Menschen leben. Außer-
dem haben behinderte Menschen die Möglichkeit, in be-
treuten Wohnungen zu leben. In rechtlicher Hinsicht sind
die Wohnformen nach vollstationären Einrichtungen und
ambulanten Wohnformen zu unterscheiden. Zu den voll-
stationären Wohnformen zählen Wohnheime bzw. Wohn-
stätten und Wohngruppen, während das Leben in ei-
ner betreuten Wohnung in der Regel der ambulanten Ver-
sorgung zugerechnet wird.

I. Vollstationäre Einrichtung 

In vollstationären Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe – wie z.B. den klassischen Wohnheimen oder Wohn-
stätten – wird der gesamte Lebensbedarf des behinderten
Menschen durch den Einrichtungsträger sichergestellt
(„Rund-um-Versorgung“). Die Leistungen, die der be-
hinderte Mensch in der Einrichtung erhält, setzen sich
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zusammen aus Leistungen zur Sicherung des Leben-
sunterhalts (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.)
sowie aus Leistungen der Eingliederungshilfe (z.B. in
Form von Betreuungsleistungen bei Freizeitaktivitäten).
Bestandteil der Leistungen für den Lebensunterhalt
ist das sogenannte Taschengeld, das sich für erwach-
sene Heimbewohner auf monatlich 100,98 Euro beläuft
und für persönliche Bedürfnisse zur Verfügung steht. 

Die Wohnheimkosten werden in der Regel vom überört-
lichen Träger der Sozialhilfe finanziert. An diesen Kosten
müssen sich Heimbewohner mit ihrem Einkommen
beteiligen, und zwar auch soweit es unter der maß-
geblichen Einkommensgrenze liegt (siehe dazu oben
in Kapitel E unter II), da im Rahmen einer stationären Un-
terbringung Aufwendungen für den häuslichen Le-
bensunterhalt erspart werden. Etwaiges Vermögen
der Heimbewohner ist nur zu berücksichtigen, soweit es
die maßgebliche Vermögensgrenze überschreitet. 

Die Eltern volljähriger Heimbewohner müssen maxi-
mal 54,96 Euro im Monat für den Heimplatz bezahlen.
Darin sind 23,90 Euro für den in der Einrichtung er-
brachten Lebensunterhalt und 31,06 Euro für die im Wohn-
heim geleistete Eingliederungshilfe enthalten (siehe Ka-
pitel L.). 

II. Ambulant betreutes Wohnen

Lebt ein behinderter Mensch in einer eigenen Wohnung,
in der er von Mitarbeitern eines ambulanten Dienstes
der Behindertenselbsthilfe pädagogisch betreut wird,
spricht man vom „ambulant betreuten Wohnen“. Die
pädagogische Betreuung besteht darin, den behinder-
ten Menschen bei der Bewältigung seines Alltags (z.
B. durch Anleitung im hauswirtschaftlichen Bereich, Be-
gleitung bei Behördengängen, usw.) zu unterstützen.

Im Gegensatz zu vollstationären Einrichtungen, in denen
der Einrichtungsträger die komplette Versorgung der Be-
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wohner sicherstellt, müssen sich Menschen mit Be-
hinderung, die ambulant betreut wohnen, ihr indivi-
duelles Leistungspaket aus verschiedenen Hilfen „zu-
sammenschnüren“. Ihre Wohnung und ihren sonsti-
gen Lebensunterhalt (Ernährung, Kleidung, Hobbys, etc.)
werden sie in der Regel durch eigenes Einkommen
und/oder Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (siehe dazu die Ausführungen in
Kapitel K.II.) finanzieren. Daneben benötigen sie Lei-
stungen der Eingliederungshilfe (zum Beispiel in Form
von pädagogischer Betreuung) sowie unter Umständen
Leistungen der Pflegeversicherung und/oder Hilfe zur
Pflege.

Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sind Leistungen
der Sozialhilfe. An den Kosten dieser Leistungen muss
sich der Mensch mit Behinderung mit seinem Einkom-
men und Vermögen in angemessenem Umfang beteili-
gen, soweit bestimmte Grenzen überstiegen werden (sie-
he oben in Kapitel E. unter II.). Ist der behinderte Mensch
volljährig, beschränkt sich der monatliche Unterhalts-
beitrag seiner Eltern für diese Kosten auf 31,06 Euro (sie-
he Kapitel L.). 

N. Versicherungsschutz

Durch die eingetretene Volljährigkeit des Kindes und/oder
durch einen Auszug aus dem Elternhaus entfällt unter
Umständen die Familienversicherung bei privat abge-
schlossenen Versicherungen, wie beispielsweise der
Haftpflichtversicherung. Ausnahmen bestehen grundsätz-
lich dann, wenn die Kinder noch in der Schule sind
oder unmittelbar nach der Schule eine Berufsausbildung
beginnen, an einer Fortbildungsmaßnahme teilnehmen
oder studieren. Welche Versicherungen sinnvoll sind,
hängt vom Einzelfall ab. 
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Weiterführende Literatur:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (Hrsg.): Versicherungsmerkblatt – Versiche-
rungsschutz für Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige

O. Das Behindertentestament

Menschen mit Behinderung, die Leistungen der So-
zialhilfe in Anspruch nehmen, müssen ererbtes Ver-
mögen zur Deckung ihres sozialhilferechtlichen Bedarfs
einsetzen. Erst wenn das Vermögen bis auf einen Schon-
betrag von 2.600 Euro aufgebraucht ist, ist der Sozial-
hilfeträger wieder zur Leistung verpflichtet. Wollen El-
tern ihren behinderten Kindern materielle Werte aus dem
Nachlass zuwenden, empfiehlt es sich deshalb, ein
sogenanntes Behindertentestament zu verfassen. Hier-
durch kann der Zugriff des Sozialamtes auf die Erbschaft
verhindert werden. Zentrale Elemente des Behinder-
tentestamentes sind die Einsetzung des behinderten
Menschen zum Vorerben und die Anordnung der Tes-
tamentsvollstreckung. Da die Regelungen, die im ein-
zelnen zu treffen sind, sehr kompliziert sind, sollten
Eltern bei der Ausgestaltung eines Behindertentesta-
ments in jedem Fall einen Rechtsanwalt oder Notar
hinzuziehen.

Weiterführende Literatur:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (Hrsg.): Vererben zugunsten behinderter Men-
schen
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Hier können Sie die im Ratgeber genannten Bücher, 
Broschüren und Merkblätter bestellen:

Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen
Brehmstraße 5-7
40239 Düsseldorf
info@bvkm.de 

Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein
Betreuungsverein für behinderte Menschen
Südring 36
22303 Hamburg
info@lmbhh.de

Bundesvereinigung Lebenshilfe
Raiffeisenstr. 18
35043 Marburg
bundesvereinigung@lebenshilfe.de 

Deutsches Studentenwerk
Informations- und Beratungsstelle Studium und Beruf
Monbijouplatz 11
10178 Berlin
studium-behinderung@studentenwerke.de 

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung
10115 Berlin
buergerinfo@bmvbs.bund.de

Die Broschüren „Behinderung und Ausweis“ sowie „Lei-
stungen zur Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben und
Nachteilsausgleiche für (schwer-)behinderte Menschen”
sind zu beziehen über:

Rheinland Kultur GmbH
Abtei Brauweiler
Postfach 2140
50250 Pulheim
Telefon: 02234 - 9495972
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Der Bundesverband für
körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e.V. ist
ein gemeinnütziger Verein,
der sich ausschließlich
über Spenden, Mitglieds-
beiträge und öffentliche
Zuschüsse finanziert. Wir
würden uns freuen, wenn
Sie unsere Arbeit durch
eine Spende unterstützen. 

Spendenkonto: 
Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehin-

derte Menschen
Konto-Nr.: 7034203

BLZ: 37020500
Bank für Sozialwirtschaft

Dem Bundesverband für
körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen e.V. wurde
das Spenden-Siegel durch

das Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI) zuerkannt.

Deutsches
Zentralinstitut

für soziale
Fragen/DZI



Ratgeber des Bundesverbandes (Auswahl)

Die Rechtsratgeber des Bundesverbandes stehen im Internet
unter www.bvkm.de in der Rubrik „Recht und Politik“ kosten-
los zum Download zur Verfügung. Einige können auch in ge-
druckter Form bestellt werden.

Das Persönliche Budget: Leistungen und Hilfe 
selbst einkaufen!
Das Merkblatt erläutert unter anderem, welche Leistungen
budgetfähig sind und wie das Bewilligungsverfahren abläuft.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem SGB XII
Das Merkblatt erklärt, wie behinderte Menschen durch die
Grundsicherung ihren Lebensunterhalt sichern können und
weist auf Probleme hin, die häufig bei der Leistungsbewilli-
gung auftreten.

Mein Kind ist behindert – Diese Hilfen gibt es
Das Merkblatt gibt einen Überblick über die finanziellen Hil-
fen, die Menschen mit Behinderungen beanspruchen können. 

Versicherungsmerkblatt
Das Versicherungsmerkblatt erläutert, welchen Versiche-
rungsschutz behinderte Menschen und Eltern behinderter
Kinder benötigen. 

Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern
Zu Jahresbeginn gibt der bvkm jeweils ein aktuelles Merkblatt
heraus, mit welchem die Steuererklärung vereinfacht wird. 

Vererben zugunsten behinderter Menschen
Das „Behindertentestament” gibt Eltern die Möglichkeit, in
besonderer Weise auch das behinderte Kind wirksam und zu
seinem Nutzen erben zu lassen. Es wird erklärt, welche erb-
und sozialhilferechtlichen Aspekte dabei zu beachten sind.

Zahngesundheit bei Menschen mit Behinderung
Die zahnärztliche Behandlung von Menschen mit körperli-
chen oder geistigen Behinderungen stellt für den behandeln-
den Zahnarzt, sein Team, aber auch Angehörige und Betreuer
häufig eine große Herausforderung dar. Dieser Ratgeber bie-
tet zahlreiche wichtige Informationen. 
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verlag selbstbestimmtes leben

Nicola J. Maier-Michalitsch / Gerhard
Grunick (Hrsg.): Leben pur – Kommuni-
kation bei Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen, 2010
280 S., EUR 17,40 (Mitgl.: EUR 11,00 )
ISBN 978-3-910095-79-3

Nicola J. Maier-Michalitsch (Hrsg.): Le-
ben pur – Schmerz bei Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, 2009 
280 S., EUR 17,40 (Mitgl.: EUR 11,00)
ISBN 978-3-910095-74-8

Nicola J. Maier-Michalitsch (Hrsg.): Le-
ben pur – Schlaf bei Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, 2008
260 S., EUR 14,90 (Mitgl.: EUR 10,00 )
ISBN 978-3-910095-70-0

Nicola J. Maier (Hrsg.): Leben pur –
Ernährung für Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen, 2006
250 S., EUR 14,90 (Mitgl.: EUR 10,00)
ISBN 3-910095-65-8

Nicola J. Maier-Michalitsch / Gerhard
Grunick (Hrsg.): Leben pur – Liebe,
Nähe, Sexualität bei Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, 2011
210 S., EUR 14,90 (Mitgl.: EUR 10,00)
ISBN 978-3-910095-83-0
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Nicola J. Maier-Michalitsch, Gerhard Grunick (Hrsg.)

Leben pur 
– Wohnen und Freizeit 
Wenn Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen 
erwachsen werden und Zukunft planen

Der sechste Band der Buchreihe Le-
ben pur thematisiert die Lebenssitua-
tion von Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen auf dem
Weg zum Erwachsen werden. 
Der Leser / die Leserin erfährt einen Blick
in die Zukunft und verschiedene An-
sätze, die Zukunft – vor allem bei Über-
gangssituationen -– zu planen. Hier bilden die Bereiche des Wohnens
und der Freizeitgestaltung einen Schwerpunkt. Moderne und al-
ternative sowie inklusive Wohnangebote aus dem In- und benach-
barten Ausland werden vorgestellt, kurzfristige Wohnformen werden
diskutiert, Kriterien zur Verbesserung der Lebensqualität im 
Wohnumfeld werden formuliert. Das Buch gibt einen Einblick in
den vielseitigen Freizeitsektor und die Möglichkeiten und Grenzen
der Therapie- und Sportmöglichkeiten bei Menschen mit schwe-
ren und mehrfachen Behinderungen. Hierbei werden u.a. auch die
christliche Gemeindearbeit, Theater, Märchen, mit Freunden zu-
sammen sein und in den Urlaub fahren exemplarisch dargestellt.

2012, zahlr. Abb.
Umfang und Preis standen

bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest

ISBN 978-3-910095-85-4
Bestell-Nr.: 85

lieferbar ab
März 2012

bvkm (Hrsg.)

IIV. Sport für Menschen mit 
cerebralen Bewegungsstörungen
Die Broschüre dient sowohl der theoreti-
schen als auch der praxisorientierten Ein-
führung in Aufgaben und Möglichkeiten des
Sports für Menschen mit Cerebralparesen.
Es werden viele Sportarten (Ballsportarten,
Schwimmen, Reiten, Leichtathletik, Rad-
fahren, Klettern, Wintersport etc.) vorge-
stellt, die Bedeutung von cerebralen Be-
wegungsstörungen für den Sport erklärt und
Informationen sowohl zu Wettkampfsport
als auch zu Aktivitäten in verschiedenen Ar-
beitsfeldern(Vorschule, Schule, Verein) ge-
geben.

2011, 32 S., zahlr. Abb.

EUR 3,50 (Nichtmitgl.)

EUR 2,50 (Mitgl.)

ISBN 978-3-910095-84-7

Bestell-Nr.: 84
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Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf
Fon 02 11/64 00 4-0 Fax: 02 11/64 00 4-20 

E-Mail: info@bvkm.de  www.bvkm.de

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
e.V. ist der größte Selbsthilfe- und Fachverband für körperbehin-
derte Menschen in der Bundesrepublik.

Sozialpolitische Interessenvertretung
In über 250 Mitgliedsorganisationen sind 28.000 Mitglieder zusam-
mengeschlossen.

Beraten, Unterstützen, Weiterbilden
Wir beraten unsere Mitglieder in allen Fragen der Rehabilitation und
unterstützen sie bei der Gründung von Vereinen und Einrichtungen.
Wir organisieren Seminare, Tagungen und Weiterbildungsangebote
für Betroffene und Fachleute.

Aufklären, Anregen, Durchsetzen
Für eine breite Öffentlichkeit geben wir Informationen zu wichtigen
Themen sowie eine Zeitschrift heraus.

Ortsvereine
Initiativen unterhalten vor Ort zahlreiche Einrichtungen: Von Früh-
förder- und Beratungsstellen über  familienentlastende Dienste zu
Schulen, Wohneinrichtungen und Werkstätten.

Clubs und Gruppen
Junge behinderte und nichtbehinderte Menschen treffen sich in 50
Clubs und Gruppen und organisieren Gesprächskreise, Kurse sowie
Freizeitangebote.

Landesverbände
12 Landesverbände koordinieren die Arbeit in den Bundesländern.

Wenn Sie sich für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen einsetzen wollen,

> schicken wir Ihnen gerne weitere Informationen 
über unsere Arbeit;

> vermitteln wir Kontakte zu einem Ortsverein 
in Ihrer Nähe;

> zeigen wir Ihnen, wie Sie bvkm-Fördermitglied werden 
und Bücher zum Mitgliedspreis beziehen können.

 


